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TOP: Beschlussiiber dieFeststellungzur 3. Anderungles gemeinsamen
Flachennutzungsplandsr Gemeinda Sehmatal der Verwaltungs
gemeinschaft Barenstein/Koénigswalde und der Stadt Kurort Oberwiesenthal

Beschlusswrlage der Verwaltung:

(1) Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenttat in seiner Sitzung ah3.12.2022 die
3. Anderung des gemeinsamen FlachennutzungsplBNE der Gemeinden Sehmatd,
der Verwaltungsgemeinschaft Barenstein/Konigswalde und der Stadt K
Oberwiesenthal ider Fassun@2/2022festgestellt.

(2) Die eingegangenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Nachbargemeindeh, der
Behorden und sonstigen Teigoffentlicher Belange wurden durch den Stadtrat pm
13.12.2022gepruft und abgewogen. Das Ergebnis der Abwagung wurde ing§ die
Planfassung 12/2022 eingestellt.

(3) Die Begrindung mit Umweltbericht in der Fassung 12/2022 wird gebilligt.

(4) Der Birgermeister wir beauftragt fur die 3. Anderung des gemeinsam
Flachennutzungsplanegemal § 6 BauGB bei der hoheren Verwaltungsbehorde,jhier
Landratsamt Erzgebirge, die Genehmigung zu beantragen.

(5) Die Genehmigung ist ortstiblich bekannt zu machen. Mit Bekanntmachung wirgl die
Anderung des Flachennutzungsplanes wirksam. Ihm ist eine zusammenfa
Erklarung beizufiigen, tUber die Art und Weise, wie die Umweltbelange ung die
Ergebnisse der Offentlichkeitsind Behordenbeteiligung in dem FNP beriicksichfgt
wurden und aus welchen Grinden der Plan nach Abwagung mit den gepruffen, in
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmaoglichkeiten gewahlt wedgemann
kann den Flachennutzungsplandnderung, die Begrindung und die zusammenfgssende
Erklarung einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen.

Kurort Oberwiesenthajen06.12.2022

gez.Benedict
Blrgermeister



Beschlossen am ..........ccceeeeee... im Abstimmungsergebnis:

[ ] Verwaltungsausschuss Ja-Stimmen N
[ ] Technischer Ausschuss tienmen ...

[ ] Tourismus- und Sportausschuss Stimmenthaltungen .........

X] Stadtrat

Sachverhalt/ Begrinduna:

Gemall dem Abwagungsergebnis im férmlichen Beteiligungsverfahren zunmtRlarfenit
Stand 05/2022 erfolgten redaktionelle Erganzungen. Die berucksichtigten Sachverpalte
wurdenredaktionell indie Fassundl2/2022 eingestellt. Die Grundziige der Planungden
durch die redaktionellen Anpassungen nicht beruhrt.

Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist nicht erforderlich.

Der Flachennutzungsplan in der Fassung 12/2022 wird festgesellt und die dazugghérige
Begrindung mit Umweltbericht gebilligt. Die Einreichung der voIIstandi]

Verfahrensunterlagen fur die Genehmigung durch das Landratsamt Erzgsbirgeus
kommunalrechtthen Grinden méglichst zeitnah erfolgen. Die Genehmigungsfrist von if der
Regel 3 Monate ist gesetzlich geregelt (8 6 BauGB).

Anlage zum Sachverhalt Beschlussbegriindung:
3. Anderung des gemeinsamen Flachennutzungsplanes der Gemeinden Sehmgtal, der
Verwaltungsgemeinschaft Barenstein/Konigswalde und der Stadt Kurort @senthamit
Begriindung und Umweltbericht

Finanzielle Auswirkungen:

[ ] Einnahmen :
[] Gesamtkosten:
X Keine haushaltméaRige Beriihrung
[ ] Mittel stehen zur Verfiigung

[ ] Mittel stehen nicht zur Verfiigung

Bemerkungen:
Kostenubernahme fir Planverfahren durch den

Vorhabentrager entspr. Stadtebaulichen Vertrag

gez. Gorlach
Kammerin
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Zeichenerklarung Zeichenerklarung fir geanderte Plandarstellungen Sehmatall Béarenstefigmemeinsctafiberwiesenthal atum S i S 1 .ZeCiQne nach § 214 Abs. 1 Satz 1 NrehdhslishBavuemBebzung de
Bédrenstelin ' . ' .
Es gelten die Planzeichen der Planzeichenerklarung im Flachennutzungsplan, ) ] ) Bestatigung dufrch 8. Der Stadt-, Gemeinderat bzw. der Geschimss hattsau be_zelchneten Ve"rfah_rens_- und Formvorschriften,
Stand 03/2008 mit redaktionellen Anderungen 09/2008 D Grenze des raumllc_hen Geltungsbereiches der Birgermeister Verwaltungsgemeinschaft hat in o6ffentldécée8. SAtzdieming d%s eine urlter Ber"uck3|cht|gung desﬂ §G$1be/ah1:$l.tlﬁclﬁseau\/erletZLn
3. Anderung des Flachennutzungsplanes Vorsitzender V|G Unterschfifunterschfifunterschfift Unterschrilft Flachennutzungsplans in der Fassung vag lDredZ&jmare@ﬂundung\F/IOércSI‘(I:erIIr:L?;]ungusbpelransduansd Verhaltnis des Bebadun gl a
; i i Siegel mit Umwel rich illigt.
E Grenze des raumllc__hen Geltungsbereiches der Sondergebiet, Ferienhaus- und Appartementanlage ty eltbericht geb 9t 3. nach 8 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bedachdkichlewlgmnggsvorglar
3. Anderung des Flachennutzungsplanes Korperschaft Gemein@emeinde Verwaltungs-Stadt Kurofrt wenn sie nicht innerhalb eines JahreacheitgBeékadntAnderurg
Grinflachen Sehmatal Barensteiigemeinschha@tberwiesenthal Flachennutzungsplans schriftlich gegentider uhderGRarde gun|g
Barensigin die Verletzung begrindeten SachverhalashgteWwendegesind.
W flach Tag der 202 202 202 202
assertiachen Ort Sehmatal Barehstein BaenstRiBsenthal Beschlussfassuhg ' - - S
Umgrenzung von Flachen fir MaRnahmen Aufe $ehuntd, zur Datum Y, P | 2021 5021 _ _ZOZEGSCP'_USS Nr.
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft estatlgu_ng dur|ch
Burgermeister /
3. Die Behdrden wurden gemalR 8 4 AbshieBrarGBomi2%.09.2021 zur|Vorsitzender VG Unterschfifdnterschfifdnterschfift Unterschrift
_ . Abgabe einer Stellungnahme zum VorentwurAuguidt SAt@2d Siegel
Hinweis
aufgefordert.
— Entwicklungszonengrenze des Naturparksgkramgebirge / Korperschaft Gemg¢in@emeindg Verwaltun|gs-Stadt Kurofrt
nachrichtlich tbernommen, Stand 02/2011 Sehmatall Barenstelimemeinscafiberwiesenthal
Barenstefin 9, : N 5
Ort Sehmatal Barenptein Bar
T == Landschaftsschutzgebiet Bestatigung dufrch F Oiséewiesenghal
AARRAAAR Schutzwirdiges Biotop nach 8§ 26 Vorsitzender VIG Unterschfifunterschyifnterschyfift Unterschrilft
Siegel 9. Der 3. Anderung des Flachennutzung$&mlaswsnginvamer &&..
2022 wurde mit Schreiben des Landratsamis #Zomgeb.irgzsk28, AZ.
&&.. -&&.. -&&.. die Genehmigung gemah G®B Abseilt.B
Korperschaft Geme¢inGemeindp Verwaltungs-Stadt Kurojrt
Sehmatal Barensteigemeinscha@berwiesenthal
Ort Sehmatal Barejhstein Baemst®wiBsentdhal Barenstelin
Bestatigung duich
Vorsitzender V& Unterschfrifynterschfrifdnterschfrift Unterschrilft
4. Der Stadt-, Gemeinderat bzw. der Gssrchimss hafktsau Siegel
Verwaltungsgemeinschaft hat in 6ffentdeahPtafigatmgrf mit Stand
Mai 2022 beschlossen, die dazu gehorendgelBidlggindaudgdie
Offenlegung der Planunterlagen gemaRR&@B3bAabsh|? sBaun.
Kérperschaft Gemein@emeind¢ Verwaltun|gs-Stadt Kurofrt Ort Sehmaial Barelnstein Baoeesrtwiasenthal
Sehmatall Barenstelimemeinschaflberwiesenthal D 202 202 202 202
Biarenstelin atum . I . .
Tag der
Beschlussfassyng 12022 S | -2022 ' .20f6. Die 3. Anderung des FlachennutzuRgspuarms viomd && . .
Beschluss Nr. 2022sowie die Begrindung wurden ausgefertigt.
RECHTSGRUNDLAGEN gﬁf;itrlrg:insgtedrurch Korperschaft Gemg¢inGdemeindp Verwaltungs-Stadt Kurojrt
Vorsitzender VIG UnterschfifUnterschfifUnterschyfift Unterschrifft Sehmatall Barenstelg;rg:&;g:feiarl]ﬂberwwsenthal
Baugesetzbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntmachung (/GBGS.ll.ZCfJZ696| Bestatigung duifch
. . Burgermeister /
|'S. 3634), zuletzt geandert durcheAetikes Yomie&B8A0.2022 (BGBI. | S.|1726) Vorsitzender VG Unterschrifynterschfrifdnterschjrift Unterschrilft .
Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung Uber die bauliche Nlutzung |der Siegel 3 ANDERUNG DES GEMEINSAMEN
. : S Ort Sehmatfal Barepstein BacewsiwiBsentlhal .
Grundstucke in der Fassung der Bekanntiddh@0g7veBnGBIl. | 5. 37865
» . Datum . .20]122 . .2022 . .2022 . .20p2 FLACHENNUTZUNGSPLANS
zuletzt geandert durch Artikel 2 des 4:66e2924 (B®BU. | S. 1802)
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) - Gesetz Uber Naturschutz gind per Billigungs- und Auslegungsbe&tfeltdschmdAdséegung wurden [ O Sehmatajl Bdrenjstein Braousdewnesenthal DER GEMEINDEN SEHMATAL,
Landschaftspflege vom 29.07.2009 (BGIRtz1 Ge&bdex), durch Arfikel 1 den a_mtlichgn Ve.rkUndungsorgan ortsUbImacbtz:.k@n’atBgaeteiligung Datum . .202 .| .202 . .202 ..202 VG BARENSTEIN/KONIGSWALDE UND DER
der Offentlichkeit gemafR 8 3 Abs. 2 B w6 fandhéuhaslegung der
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Buro fur Stadtebau GmbH Chemnitz

Gemeinsamer Flachennutzungsplan der Gemeinden Sehmatal,
VG Barenstein / Konigswalde und der Stadt Kurort Oberwiesenthal 23. Anderung

Planstand: 12/2022

Kommune n: Gemeinde Sehmatal, Gemeinde Béarenstein, Gemeinde Kdnigswalde
Stadt Kurort Oberwiesenthal

Landkreis: Erzgebirgskreis
Region: Chemnitz
Land: Freistaat Sachsen

Inhalt der 3. Anderung des Flachennutzungsplans

- Teil A 2Planzeichnung im Mal3stab  1:5.000
- Teil B 2Textliche Festsetzungen

Dem Flachennutzungsplan ist eine Begrindung mit Umweltbericht beigefiigt.

Planverfasser

Biiro fur Stadtebau GmbH Chemnitz
Leipziger StralRe 207

09114 Chemnitz

03713674170
info@staedtebau-chemnitz.de

www.staedtebau-chemnitz.de

Geschéftsfuhrer: Stadtplaner Dipl.-Geogr. Thomas Naumann
Leitung Stadtplanung: Stadtplanerin M. Sc. Simone Freiberg
Verantwortlicher Bearbeiter: M. Sc. Valentin Fahnert
Geschéftsfihrung

Chemnitz, Dezember 2022



Buro fur Stadtebau GmbH Chemnitz

Urheberrecht

Das vorliegende Dokument (Stadtebauliche Planung) ist urheberrechtlich geschutzt ge

mafl 8§ 2 Abs. 2 sowie 8 31 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Urheberrechte. Eine (auch
auszugsweise) Vervielfaltigung, Weitergabe oder Veréffentlichung ist nur nach vorherige
schriftlicher Genehmigung der Biro fur Stadtebau GmbH Chemnitz sowie der planungs-
tragenden Kommune unter Angabe der Quelle zuldssig.
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TEIL | BEGRUNDUNG DER STADTEBAULICHEN PLANUNG

1

Rechtsgrundlagen

Bundesrecht

Baugesetzbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022
(BGBI. 1 S. 1726)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung uber die bauliche Nutzung der
Grundstucke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gesetz zum Schutz vor schadlichen  Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. [
S.1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.10.2022
(BGBI. | S. 1792)

Planzeichenverordnung (PlanzV) 2 Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleit-
plane und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBI. 19911 S.  58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Raumordnungsgesetz (ROG) -vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt ge&ndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1353)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz Uber Naturschutz und Landschafts-
pflege vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ges  etzes
vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1362, 1436)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom
31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geé&ndert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
20.07.2022 (BGBI. | S. 1237)

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) - Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgema-
Ber Planungs- und Genehmigungsverfahren wahrend der COVID- 19-Pandemie vom
20.05.2020 (BGBI. | S.1041), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.03.2021 (BGBI. | S. 353)
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Landesrecht

Séachsische Bauordnung (SachsBO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom
11.05.2016 (SachsGVBI. S. 186), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 01.06.2022
(SachsGVBI. S. 366)

Séachsische Gemeindeordnung (SachsGemO) - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 09.03.2018 (SachsGVBI. S. 62), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
09.02.2022 (SachsGVBI. S. 134)

Séachsisches Denkmalschutzgesetz (S&chsDSchG) - vom 03.03.1993 (SachsGVBI.
S.229), zuletzt geandert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21.05.2021 (SachsGVBI.
S.578)

Séachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) - vom 06.06.2013 (SachsGVBI.
S.451), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 09.02.2021 (SachsGVBI. S. 243)

Séachsisches Wassergesetz (SachsWG) - vom 12.07.2013 (SachsGVBI. S. 503), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09.02.2022 (SachsGVBI. S. 144)

Waldgesetz fir den Freistaat Sachsen (SachsWaldG) - vom 10.04.1992 (SachsGVBI.
S.137), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.08.2022 (SachsGVBI.
S.486)

Landesplanungsgesetz (SachsLPIG) -vom 11.12.2018 (SachsGVBI. S. 706), zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12.04.2021 (S&chsGVBI. S. 517)

Verordnung der Sachsischen Staatsregierung Uber den Landesentwicklungsplan
Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SachsGVBI. S. 582)

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen.
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2 Plangrundlage

Die Plangrundlage ist die Liegenschaftskarte des Amtlichen Liegenschaftskatasteri nfor-
mationssystem (ALKIS) des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sach-

sen (GeoSN) fur die Gemeinde Oberwiesenthal, Gemarkung Unterwiesenthal, Stand De-
zember 2020. Die Plangrundlage wird ergéanzt durch den Vermessungsplan (Nr. 046/19)

des Vermessungsburos Ritter GmbH.

3 Lage und Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet in stadtebaulich eigenstandiger Lage nordlich des Stadtgebie-

tes von Oberwiesenthal an der Emil-Riedel- StraRe. Die Emil-Riedel-Straf3e miindet rund 1,4
km sudlich in die Annaberger Stral3e (B 95) bzw. in den Ostlichen zentralen Siedlun gskor-
per der Stadt Oberwiesenthal. Die Entfernung zum Stadtzentrum betragt rund 1,8 km
(Luftlinie).

In der aktuellen Fassung des Flachennutzungsplans ist der Geltungsbereich als Flache fiir
Landwirtschaft kartiert. Das Plangebiet weist keine Siedlungstatigkeit oder sonstige baul i-
che Nutzung en auf. Im sldlichen Teil des Plangebietes befinden sich Standgewasser (Tei-
che) mit zum Teil nur temporarem Wasserstand. Sie werden durch einen Seitenarm des
Schindelbaches (Gewasser 2. Ordnung) verbunden.

Das Plangebiet wird folgendermaf3en begrenzt:

X Im Norden: Emil-Riedel-Stral3e, Hotel und Restaurant
X Im Westen: Baumreihe mit Parkplatzen

X Im Osten: Grinlandnutzung

X Im Suden: Grinlandnutzung

Die Aufstellung des Flachennutzungsplans erfolgt zeitgleich im Parallelverfahren mit dem
YRUKDEHQEH]RJHQHQ %HE D XRi€aNS8a®® Q AA (BHQ 7 HLFE Réi Gél-
tungsbereich des ca. 2,2 ha groRen Areals umfasst etwa die Flache des Bebauungspla-

nes. Entwicklungsgebiete sind im Flachennutzungsplan nicht so detailliert und flursttick-
scharf dargestellt, wie Baugebiete der verbindlichen Bauleitplanung.

Folgende Flurstiicke werden vom Geltungsbereich vollkommen oder teilweise erfasst:

Tabelle 1 Flurstiicke

Gemarkung Flurstiick Eigentum
Unterwiesenthal 401/2 privat
Unterwiesenthal 401/6 privat
Unterwiesenthal 401/7 privat
Unterwiesenthal 401/8 privat
Unterwiesenthal 401/9 privat
Unterwiesenthal 401/10 privat
Unterwiesenthal 401/11 privat
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Abbildung 1 Flurstiicke 1

Der raumliche Geltungsbereich der 3. Flachennutzungsplandnderung umfasst zwei Teil-
gebiete. Flache 1 beinhaltet dabei den ndrdlichen Geltungsbereich und Flache 2 das
sudliche Gebiet. Beide Flachen befinden sich gegenwartig in einen unbebauten Zu-

stand.

Ab bildung 2 Geltungsbereich

E Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen , https://rapis.ipm-gis.de/

eigene Darstellung


https://rapis.ipm-gis.de/
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Tabelle 2 Flache 1 und 2

Flache 1 Flache 2
- Nordlicher Geltungsbereich - Sidlicher Geltungsbereich
- 08ha - 14ha
- Durch Emil-Riedel-Stral3e erschlossen - Nicht erschlossen
- Bebauung auf der anderen Stral3enseite - Nicht von Bebauung umgeben
- Homogene Landschaft Bergwiese - Heterogene Landschaft (Bergwiese, Tei-
che, Gehdlze)

4 Grundlage und Ableitung

Der rechtswirksame gemeinsame Flachennutzungsplan der Gemeinden Sehmatal , VG
Barenstein / Kdnigswalde und der Stadt Kurort Oberwiesenthal wurde urspringlich am
20.04.2009 bekanntgemacht. Seither erfolgten zwei Anderungen, zuletzt mit Bekanntma-

chung vom 01.08.2012.

Der Geltungsbereich der dritten Anderung wird mit seinem naheren Umfeld entspre-

chend dem rechtswirksamen Stand in der Planzeichnung dargestellt. In der Erklarung der
Planzeichen werden lediglich die Symbole aufgeflihrt, welche die abgebildeten Plan-
ausschnitte betreffen. Die Darstellung zur zweiten Anderung erfolgt auf einem Pl anaus-
schnitt im MaRRstab 1:5.000 mit einem Nebeneinander der rechtswirksamen Fassung un d
der geanderten Planung.

Sollten im Planverfahren innerhalb der dargestellten Planausschnitte zusétzliche Korrektu-
ren erforderlich werden, geschehen diese auf dem Wege der Berichtigung.

5 Erfordernis der Plananderung

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal hat am 07.07.2020 den Aufstellungsbe-

VFKOXVV IeU GHQ YRUKDEHQEH]RJH QH GRigde# SEaReX/QAVE&O DR A(PLO
FKHQ  JH | Der Flsichennutzungsplan der Gemeinden wurde am 25.07.2008 geneh-

migt und ist seit dem 20.04.2009 in Kraft.
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Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist eine Anderung des
Flachennutzungsplans im Parallelverfahren geman § 8 Abs. 3 BauGB verbunden, da Be-
bauungspléane nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln sind.
Rechtswirksam wird das Gebiet als Flache fir die Landwirtschaft dargestellt. Im B ebau-
ungsplan sollen auf Sondergebietsflachen die Zweckbestimmungen Ferienhausgebiet
(Norden) und private Griinfliche mit MaRnhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft (Stiden) festgesetzt werden. Mit der Anderung des
Flachennutzungsplans werden diese Festsetzungen vorbereitet.

Tourismus

Fur die Stadt Kurort Oberwiesenthal nimmt der Tourismus eine hohe wirtschaftliche und
gesellschaftliche Bedeutung ein. Zum einen ist das Beherbergungsgewerbe ein wesentli-

cher Bestandteil eines Ortes, der sich als Kur- und Sportzentrum versteht. Zum anderen is t
der Tourismus ein elementarer Bestandteil der lokalen Okonomie von Oberwiesenthal.

2Auch fir die Region Erzgebirge und den gesamten Freistaat Sachsen nimmt der Kurort
touristisch einen tUberproportionalen Stellenwert ein. Dies betrifft auch die zukiinftige Aus-
richtung der Tourismusdestination Erzgebirge. 3

Im aktuell wirksamen Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge ist Oberwiesenthal u.a. als Ge-
meinde mit der besonderen Gemeindefunktion Fremdenverkehr und Wintersport ausge-
zeichnet. 4 Im Entwurf des Regionalplanes der neu gebildeten Planungsregion Chemnitz
ist Oberwiesenthal eine Gemeinde mit der besonderen Gemeindefunktion Tourismus und
Sport.> Damit hat auch aus regionalplanerischer Sicht Oberwiesenthal eine wichtige Be-
deutung.

Aufgrund der besonders hohen Bedeutung des Tourismus fir die Stadt Oberwiesenthal is t
es auch notwendig, dass das Beherbergungsangebot dauerhaft an die aktuellen Anfor-
derungen angepasst wird. Das im Bebauungsplan ausfihrlich beschriebene Vorhaben

bietet Ubernachtungsméglichkeiten, wie sie bisher im Kurort Oberwiesenthal nicht ausrei-

chend zu finden sind. ©

Da der Tourismus in Oberwiesenthal eine derart wichtige Funktion einnimmt, w irkt sich
eine qualitative Verbesserung bzw. Ergédnzung des Beherbergungsangebotes auch posi-
tiv auf die Kommune aus

Eine ausfuhrlichere Analyse des Tourismus fuir die Stadt Kurort Oberwiesenthal ist Bestand-
teil der Begriindung des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes.

2 Buro fur Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra e / An den Teichen

3 Tourismusverband Erzgebirge e.V. 2020: Destinationsstrategie Erzgebi  rge 2025

4 Planungsverband Region Chemnitz 2008: Regionalplan Chemnitz-Erzgeb irge, Karte 1 2Raumstruktur
5 Planungsverband Region Chemnitz 2021: Entwurf Planungsregion Chemnitz, Karte 3 2 Raumstruktur
6 Biro fir Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra e / An den Teichen
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Infrastruktur 7

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens werden InfrastrukturmafZnahmen verwirklicht ,
deren Umsetzung im Sinne der Allgemeinheit sind. Dazu zahlen:

x Die Instandsetzung der Deichanlagen an den Teichen u.a. zum praventiven Hoch-
wasserschutz
Die Bereitstellung einer zusatzlichen Léschwasserreserve
Die Herstellung einer Wendeanlage fir Ver- und Entsorgungsfahrzeuge

x Die Begehbarkeit einer Loipe

Eine genaue Beschreibung der InfrastrukturmafRnahmen, die voraussichtlich nur im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben realisiert werden, sind dem Bebauungsplan zu entneh-
men.

Flache 1

Ziel der Planung ist die Errichtung von Ferienhausern bzw. Ferienwohnungen. Dafiir mus S
im Flachennutzungsplan die Flache fir Landwirtschaft im nérdlichen Teil des Geltungs be-
reichs zum Sondergebiet, welches der Erholung dient, mit der Zweckbestimmung Ferien-

haus und Apartmentanlage gedndert werden.

A%DXOLFK VROO GDV 9RUKDEHQ KLQWHU HLQHU VFXDYHKQNM YD
kiinfte jeweils mit eigenen SPA-Bereichen bieten. Zusatzlich wird die Anlage in einer wei-

testgehend barrierearmen Bauweise umgesetzt und gestaltet. Diese Unterkiinfte kdnnen

u. a. von Sportbegeisterten, Familien mit Kindern auch generationsiibergreifend genutzt

werden. Die solitdre Lage und der Blick zum Keilberg und Fichtelberg bietet ein ganz be-

sonderes Ambiente |*U GLH (UKROXQJV¥ XFKHQGHQ °

Flache 2

Damit aus dem Flachennutzungsplan im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung eine pri-
vate Grunflache (Flache 2) entwickelt werden kann, muss die Flache fur Landwirts chaft
zu einer Griinflache geéndert werden.

Das Plangebiet befindet sich landschaftlich und landschaftsdkologisch in einer sensiblen
Lage mit der besonderen Notwendigkeit zur Einbindung von Natur und Landschaft . Dies
soll durch Nutzungsregelungen, insbesondere zur Gestaltung und durch naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelungen erreicht werden

In der verbindlichen Bauleitplanung soll eine Flache nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zu r
Ertlichtigung der Teiche sowie fir MalBhahmen zur Hochwasserentlastung festgesetzt
werden.

7 Buro fur Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra e / An den Teichen
8 Buro fir Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra e / An den Teichen
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Fazit

Da die Vorhaben auf beiden Flachen nicht aus dem aktuellen Flachennutzungsplan ent-

wickelt werden kdénnen, besteht die Notwendigkeit zur Plananderung. Weil auf Flache 2
(Grunflache) die Eingriffe in Natur und Landschaftvon  Flache 1 (Sondergebiet Ferienhau-
ser) ausgeglichen werden sollen, missen beide Vorhaben zusammen realisiert werden.

Planauszug wirksamer FNP Auszug wirksamer FNP (RAPIS)

Abbildung 3 FNP Bestand und Anderungsplan
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6 Landesentwicklungs- und Regionalplan

Nach 8§ 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen. Da-

bei sind nach § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG die Ziele (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) der Raumordnung zu
beachten sowie die Grundséatze (8 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) und sonstige Erforderniss e
(8 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) der Raumordnung bei Abwagungs- oder Ermessensentscheidun-
gen zu beriicksichtigen.

Landesentwicklungsplan

Die Festlegungen zur Raumordnung auf Landesebene sind fiir den Freistaat Sachsen im
Landesentwicklungsplan von 2013 als Rechtsverordnung beschlossen.

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal besitzt keine zentral6rtliche Funktion. Fur die Stadt wird

in den Regionalpléanen aufgrund des Status eines Kurortes und der registrierten Ubernach-
WXQJV]DKOHQ GLH EHVRQGHUH *HPHLQGHIXQNWLRQ ABBWULVPXV
liche Entwicklung von Oberwiesenthal ist deshalb ausschlie3lich entsprechend der Eig en-
entwicklung zuldssig, kann aber beziiglich der festgelegten Gemeindefunktion Uber den

Eigenbedarf hinausgehen.
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Tabelle 3 LEP

Aussagen des Landesentwicklungsplanes 2013 zum Vorhaben

Karte 1
Raumstruktu r

Oberwie VHQWKDO LVW GHU 5DXPNDWHJRULH AO
nen. Die nachstgelegenen Mittelzentren sind die Stadt Annaberg-
%XFKKRO] XQG GHU 6WIGWHYHUEXQG A6LOEHU
an einer Uberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachse zwi-
schen dem sé&chsischen Oberzentrum Chemnitz und der Tschechi-
schen Republik .

Abbildung 4 LEP 2Raumstruktur

Grundsatz MDie Neuinanspruchnahme von Freiflachen fir Siedlungs- und Ver-

2211 kehrszwecke soll in allen Teilrdumen Sachsens vermindert werden. Bei
der Neuinanspruchnahme von Flachen fir Siedlungs-und Verkehrszwe-
cke soll bei Kompensationsmalinahmen vorrangig auf eine Entsiege-
lung hingewirkt werden.

Ziel MDie Festsetzung neuer Baugebiete auRerhalb der im Zusammenhang

2214 bebauten Ortsteile ist nur in Ausnahmeféllen zulassig, wenn innerhalb
dieser Ortsteile nicht ausreichend Flachen in geeigneter Form zur Ver-
fligung stehen. Solche neuen Baugebiete sollen in stéadtebaulicher An-
bindung an vorhandene, im Zusammenhang bebaute Ortsteile festge-
setzt werden. ~

Ziel ,1Brachliegende und brachfallende Bauflachen, insbesondere Ge-

2.2.1.7 werbe-, Industrie-, Militdr-und Verkehrsbrachen sowie nicht mehr nutz-

bare Anlagen der Landwirtschaft, sind zu beplanen und die Flachen

wieder einer baulichen Nutzung zuzufihren, wenn die Marktfahigkeit
des Standortes gegeben ist und den Flachen keine siedlungsklimati-
sche Funktion zukommt. Durch eine vorrangige Altlastenbehandlung
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auf Industriebrachen ist deren Wiedernutzbarmachung zu beschleuni-
gen. Nicht revitalisierbare Brachen sollen rekultiviert oder renaturiert
werden. ~

Regionalplan

Der raumordnerische Rahmen des Landesentwicklungsplanes von 2013 wird in den Regi-
onalplanen der regionalen Planungsverbénde praziser ausgestaltet und rdumlich kon-
kretisiert. Der Kurort Oberwiesenthal gehort zur Planungsregion Chemnitz, organisi ert im
Planungsverband Chemnitz, als Rechtsnachfolger der fusionierten Planungsverbande
Chemnitz-Erzgebirge und Sidwestsachsen. Fir das Plangebiet ist der seit 31.08.2008 in
Kraft getretene Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge relevant.

Gegenwartig erfolgt eine Neuaufstellung des Regionalplans fir die neu geschaffene
Region Chemnitz. Der Entwurf des Regionalplans wurde vom 05.07.2021 bis zum
20.08.2021 erneut ausgelegt.

Tabelle 4 Regionalplanung
Aussagen der Regionalplanung mit Bezug zum Vorhaben (RP Chemnitz-Erzge-

birge und RP Entwurf Planungsregion Chemnitz ).

Ziel A'LH (QWZLFNOXQJ GHU %D X JH E L binanhHst Gixsi¢iilich G
1.2.7 GroRRenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten die FI&-

RP Entwurf Planungsre- cheninanspruchnahme im AuRenbereich auf das unabdingbar not-

glon Chemniz wendige MaR zu minimieren  «

-

Ziel Die Uberregional und Regional bedeutsamen Schwerpunkte des

1.8.2 Stadtetourismus sollen durch Weiterfihrung hochrangiger Kunst- und

RP Entwurf Planungsre- Kulturevents und Veranstaltungen, Messen, $XVVWHOOXQJIHQ
gron Chematz $WWUDNWLYLWIW ZHLWHU JHVWIUNW ZHUGHQ
Grundsatz Mie Landschaften der Region sollen in ihrer naturraumtypischen Struk-
2121 tur mit ihren charakteristischen Nutzungsformen und Ztrukturen sowie
P S e ihren spezifischen Orts- und Landschaftsbildern erhalten werden. lhre

gion Chemni tz

Identitat und Verschiedenartigkeit sollen bewahrt, die landschaftliche
Attraktivitat insgesamt weiter erhéht werden.

Ziel A,Q GHQ %HUHLFKHQ PLW EHVRQGHUHQ $QIRU(
2214 serschutz soll die durch Stoffeintrdge bedingte Beeintrachtigung des
RP Entwurf Planungsre- Grundwassers verringert werden. Der Empfindlichkeit des Grundwas-
glon Chemniz sers gegeniiber Schadstoffeintragen ist durch an-gepasste Bewirt-
schaftungsformenun G 1XW]XQJHQ 5HFKQXQJ ]X WUDJ

Ziel A,Q *HELHWHQ ]XU (UKDOWXQJ XQG 9HUEHVVH
2227 auf eine Erhaltung und Verbesserung des Retentionsvermogens sowie
RP EntwurfPlanungsre- auf einen verzdgerten und gefahrlosen Abfluss des Wassers bei Nieder-
glon Chemniz schlagsereignissen hinzuwirken. Abfluss mindernde Flachennutzungen
sollen erhalten, verbessert RGHU ZLHGHU KHUJHVWHOOW,




Buro fur Stadtebau GmbH Chemnitz

16

Grundsatz
2.1.2.6

RP Entwurf Planungsre-
gion Chemnitz

AS5HIJLRQDO EHGHXWVDPH $XVVLFKWVSXQNWH

bedeutsame Bereiche fiir das Landschaftserleben erhalten und vor vi-

VXHOOHQ 6W|UZLUNXQJHQ JHVFKsW]W ZHUGHQ

Karte 1.1
Regional-
planerische
Festlegung

RP Entwurf Planungsre-
gion Chemnitz

Es befinden sich im Plangebiet der FNP-Anderung sowohl ein Vorrang-
als auch ein Vorbehaltsgebiet fir Arten- und Biotopschutz. Das Vor-
ranggebiet reicht von Westen in den Geltungsbereich herein, wah-
rend das Vorbehaltsgebiet hauptséchlich im Stiden der zu andernden
Flache liegt.

Im Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge von 2008 befindet sich laut Karte
2 2Raumnutzung ein Vorranggebiet und Vorbehaltsgebiete fiir Natur

und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) teilweise im Westen des Gel-
tungsbereichs. Zusatzlich ist noch ein Vorbehaltsgebiet fur Natur und
Landschaft (Landschaftsbild und Landschaftserleben) festzuhalten,
dass das komplette Areal erfasst.

Folgende Karten der Regionalplane sind fur das Vorhaben relevant.

Tabelle 5 Karten Regionalplanung

Karte 3
Raumstruktur

RP Entwurf Planungsre-
gion Chemnitz

RP Chemnitz-Erzgebirge

Oberwiesenthal ist laut der Karte 3 als Gemeinde mit besonderer Ge-
meindefunktion fur Tourismus (Z 1.3.3.2) und Sport (1.3.3.5) festgelegt.

Abbildung 5 RP - Raumstruktur

Im Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge von 2008 ist Oberwiesenthal laut
Karte 7 2Siedlungsstruktur als Gemeinde mit der besonderen Gemein-
defunktion fur Fremdenverkehr (Z 2.4.3), grenzibergreifende Koopera-
tionen und Wintersport (Z 2.4.6) gekennzeichnet.

Karte 4
Tourismus
und Erholung

RP Entwurf Planungsre-
gion Chemnitz

Der Kurort Oberwiesenthal ist als regional bedeutsamer Schwerpunkt
des Stadtetourismus festgesetzt.

Karte 8
Kulturland-
schaftsschutz

RP EntwurfPlanungsre-
gion Chemnitz

Der nahe gelegene Fichtelberg ist als regional sehr bedeutsamer Aus-
sichtspunkt festgesetzt. Aul3erdem liegt der Geltungsbereich der FNP-

landschaft um Oberwiesenthal.

Anderung LQ GHP 9RUUDQJJHELHW I«U .XOWXUOD
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Bezug zur Planung Sachverhalt Flache 1

Die Aufstellung eines Bebauungsplans und die damit verbundene Flachennutzungs-

plandnderung zur Entwicklung von Ferienhausern und Ferienapar te ments entsprechen

GHU EHVRQGHUHQ *HPHLQGHIXQNWLRQ A7Rn¢ufiligerr de¥ heuedV P D %o Y
Ubernachtungsmdoglichkeiten im Plangebiet erscheint vor diesem Hintergrund legitim.

Die Entwicklung von dauerhaftem Wohnen wird durch die Plandnderung nicht begrin-

det.

In der Begriindung der vorbereitenden wie auch der verbindlichen Bauleitplanung wer-
den Standortalternativen nachhaltig geprift. Insofern wird dem Z 2.2.1.4 LEP entspro-
chen, auch da Sondergebiete in der ndheren und weiteren Umgebung im aktuellen Fla-
chennutzungsplan enthalten sind.

Es wird davon ausgegangen, dass das im Flachennutzungsplan neu festzusetzende Son-
dergebiet unter Berticksichtigung der Belange des Umwelt- und Landschaftsschutzes und
durch die in der verbindlichen Bauleitplanung festzulegenden Ausgleichsmalinahmen
dem Wesen der maf3vollen Flacheninanspruchnahme im Aul3enbereich entspricht.

Bezug zur Planung Sachverhalt Flache 2

Durch die in der Anderung entstehende Griinflache kann die extensive Flachenbewirt -
schaftung in Verbindung mit der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt und langfristig
erhalten werden . Da diese Flache nach § 5 Abs. 10 BauGB fiir Mal3hahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entwickelt werden soll,

ist eher von einer 6kologischen Aufwertung auszugehen.

Flache 1 und Flache 2

Da innerhalb der im Plangebiet zulassigen Nutzungen kein Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen zu erwarten ist, wird es voraussichtlich infolge der Nutzung nicht zu Sc had-
stoffeintragen in das Grundwasser kommen. Durch die vorgesehene Flachennutzung i m
Plangebiet kommt es wahrscheinlich zu Flachenversiegelungen, in deren Folge die Ver-
sickerungsleistung des Bodens abnimmt.  Bei sachgemaler Ausfliihrung der ErschlielBungs-
anlagen und Festsetzungen des Bebauungsplans ist jedoch keine wesentlich nachteil ige
Wirkung auf den Gebietsabfluss des Landschaftsausschnittes zu erwarten.

Von einer erheblichen Beeinflussung der Landschaft und der weiteren Umgebung ist
nicht auszugehen. Der Landschaftscharakter bleibt erhalten. Sichtbeziehungen zwischen
Fichtelberg und Umgebung werden nicht maf3geblich beeintrachtigt.

7 Erlauterung der Plan&nderung

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal und der Vorhabentrager beabsichtigten eine nachhal-

tige, hochattraktive Ergdnzung des Beherbergungsangebotes der Stadt und damit eine
Erweiterung der touristischen Nutzung. Durch das Angebot begegnet die Stadt der N ach-
frage entsprechender Zielgruppen des zeitgemafien Tourismus und schafft sich damit die
Maglichkeit , diese weiterhin zu erschliel3en und zu binden.

Im wirksamen FNP ist das Plangebiet als Flache fur Landwirtschaft mit Wasserfla chen dar-

gestellt. GemaR § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspldne aus dem FNP zu entwi-

ckeln. Aufgabe der Flachennutzungsplananderung ist es, den im Parallelverfahren Zu
entwickelnden Bebauungsplan A (P-Ri@del-StraRe / An GHQ 7HLFKHQ  ]X HUP|JOLFK
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Flache 1

Bereits nordlich auf der gegeniiberliegenden Seite der Emil-Riedel-Stral3e sowie auch
westlich des Geltungsbereiches befinden sic  h Sondergebiete im aktuellen Flachennut-
zungsplan. Beide Areale pragen durch ihre jeweilige Kategorisierung als Sondergebiet

(S0O) Hotel sowie Sondergebiet (SO) Tourismus, Sport die ndhere Umgebung fiir ein e tou-
ristische Nutzung entsprechend vor. Wie im wirksamen Flachennutzungsplan aufgezeigt,
erfolgt auch im Rahmen der 3. Anderung die Darstellung fur die Flache 1 na ch der be-
sonderen Art der baulichen Nutzung (Baugebiete) entsprechend § 1 Abs. 2 BauNVO.

Dafir wird die Zuordnung des nordlichen Gebietes der Flachennutzungsplandnderung

zu den Sondergebieten, die der Erholung dienen gemaf 8 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8
1 Abs. 2 BauNVO vorgenommen. Fur Sondergebiete, die der Erholung dienen kommen

laut 8 10 Abs. 1 BauNVO Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Camping-
platzgebiete in Betracht. Demnach soll die Flache 1 im Flachennutzungsplan durch diese
Anderung als Sondergebiet PLW GHU =ZHFNEHVWLPPXQJ A)HULHQKIXVHU"
den.

Flache 2

Der sudliche Teil des Gebietes der Flachennutzungsplandnderung wird gemaf 8 5 Abs. 2
Nr. 10 BauGB den Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft zugeordnet und zusatzlich als Griinfliche gemaf § 5
Abs. 2 Nr. 5 ausgewiesen, da dieses Areal auch im parallelen Bebauungsplanverfahren
als Grinflache und Flache fur MalBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft vorgesehen ist. Die im Flachennutzungsplan gemaf § 5 Abs. 2
Nr. 7 als Wasserflachen gekennzeichneten Gebiete bleiben bestehen.

8 Kultur- und Denkmalschutz

Der Mihlgraben ist dagegen ein denkmalgeschitztes Gewasser. TiefbaumalRnahmen in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage sind bei der Denkmalschutzbehérde bauanzeige-
pflichtig. Ma3nahmen am Muhlgraben bedirfen der denkmalschutzrechtlichen Geneh-
migung.

Das geplante Vorhaben liegt in einem archaologischen Relevanzbereich mit der vom
Landesamt fur Archaologie Sachsen registrierten Nummer: D-11260-03 (Einzelsiedlung
17.Jh 2Rotes Vorwerk).

Im Zuge von Erdarbeiten ergibt sich fur das geplante Vorhaben eine denkmalschutz-
rechtliche Genehmigungspflicht nach 8§ 14 Sachsisches Denkmalschutzgesetz
(SachsDSchG).

9 Verkehrserschlie3ung

Die verkehrliche ErschlieBung des Sondergebietes erfolgt Giber die Emil-Riedel-StralRe
Uber die BundestraRe 95 ist das Plangebiet an den tiberortlichen Verkehr angeschlos-
sen.

Die nachstgelegenen Haltestellen des OPNV sind:

Fichtelberg-Plateau
Sparingberg, Gymnasium
Wohn- und Ferienpark
RiedelstralRe

X X X X
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Uber diese Haltepunkte kénnen verschiedene Buslinien und die Fichtelbergbahn er-
reicht werden.

10 Stadttechnische Erschlie3ung

Konkret wird die Erschliel3ung in der verbindlichen Bauleitplanung geregelt. Fir die stadt-
technische ErschlieBung kdnne n alle bereits vorhandenen Erschlielfungsanlagen genutzt
werden. Dadurch kénnte der Flachenverbrauch gegenuber anderen Standorten verrin-

gert werden. Eine Prifung erfolgt im Planverfahren.

Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung des Plangebietes ist gesichert. In den Grundstticken | iegt eine
Versorgungsleitung 100 PE. Der Versorgungsdruck liegt zwischen ca. 3 bar und ¢ a.5bar. °

Abwasserentsorgung 10

Durch die Flurstiicke401/9; 401/10 und 401/11 verlauft eine 6ffentliche Schmutzwasserka-
nalisation. An diese Kanalisation kann das gesamte Schmutzwasser der geplanten Feri-
enhauser angebunden werden.

Das anfallende Niederschlagswasser darf nicht in die Schmutzwasserkanalisation einge-
leitet werden. Dieses Wasser ist in Richtung der vorhandenen Teiche abzuleiten. Wenn
maglich ist sicherzustellen, dass Niederschlagswasser weiterhin frei umfangli ch versickern
kann.

Loschwasserbereitstellung 1t

Die Gemeinde hat daflir Sorge zu tragen, dass eine den 6rtlichen Gegebenheiten ent -
sprechende, ausreichende Léschwasserversorgung (Grundschutz) sichergestellt ist. Das
Vorhandensein der erforderlichen Wassermenge ist von der Gemeinde zu bestatigen (8

6 SachsBRKG und § 14 SachsBO i.V.m. Pkt. 14 VwVSachsBO).

Der erforderliche Léschwasserbedarf (Sicherung des Grundschutzes) leitet sich in Abhan-
gigkeit von Nutzung und Gefahr der Brandausbreitung (Bauart der Objekte) nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 405 ab.

Der zu gewahrleistende Loschwasserbedarf betragt 48 m3/h fir zwei Stunden.

Die vorgesehene Lésung muss jederzeit, bei jeder Witterung fir die Feuerwehr sicher nutz-
bar sein. Bestehende und zuklnftige Nutzungen miissen so beschaffen sein, dass der Ent-
stehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und

bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten
mdglich sind. Die Gestaltung der 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie die Er schlieBung des
Plangebiets haben hinsichtlich Fahrbahnbreite, Kurvenradien etc. so zu erfolgen, dass

eine Zufahrt von Einsatzfahrzeugen (insbesondere Feuerwehr und Rettungs-dienst) jeder-

zeit ungehindert mdglich ist. Bei der Durchfihrung von BaumaRnahmen ist die Zufahrt,
insbesondere fur Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu anliegenden
Grundstucken und zur Baustelle, jederzeit zu gewahrleisten.

9 Erzgebirge Trinkwasser: Stellungnahme vom 19.08.2021 und vom 11.10.2021

10 Abwasserzweckverband Oberes Pohlbachtal: Stellungnahme vom 02.11 .2021
11 Biro fur Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra  3e / An den Teichen
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Auf der gegenilberliegenden StralRenseite befindet sich eine zum Hotel Jens Weil3flog
gehorende Loschwasserzisterne mit einem Fassungsvermdgen von 100 ms3. Von dort au S
sind die Baugebiete innerhalb eines 300-m-Radius vollstandig erreichbar.

Bei Nutzung der Loschwasserzisterne wird die ErschlieBung des Plangebietes als gesichert
betrachtet. Aktuell hat der Vorhabentrager die Genehmigung durch den Zisterneneigen-
timer.

In Anlehnung an DIN 14210:2003- AIIVFKZDVVHUWHLFKH" VWHKW DOV QDF
wasserreserve dabei vor allem der Teich 3 bzw. 6stliche Teich der Teichkette zur Ver fu-

gung. Entsprechend DIN 14210:2003-07 sollten Teiche zur Bereitstellung von Léschwasser

Uber ein Wasserspeichervolumen von mindestens 1.000 m3 und einer Wassertiefe von min-

destens 2,0 m verfiigen. Dieses ist bei Teich 3 mit einem zukilnftigen Wass  ervolumen von

1.276 m3 bei einer Wassertiefe von 3,0 m am Teichmonch gewéhrleistet.

Laut den Anlagen zum Bebauungsplan haben die Teichanlagen ein Fassungsvermdgen
von ca. 1750 ms.
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Abfallentsorgung 12

Fur die kommunale Abfallentsorgung zustandig ist der Zweckverband Abfallwirtschaft
Sudwestsachsen (ZAS). Um den Entsorgungsfahrzeugen ein Wenden auf der Emil-Riedel-
Stral3e zu ermoglichen, wird die Nutzung der Wendeanlage gestattet

Energieversorgung 13

Im geplanten Baubereich befinden sich Mittel- und Niederspannungsanlagen der Netz-
region Sud-Sachsen der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM).
Die vorhandenen Kabel dirfen im Rahmen der BaumalRnahmen nicht in der Lage ver-
andert, Uberbaut bzw. durch Baumalnahmen geschadigt werden.

Die Abstande und Hinweise zu den Kabellagen sind zu beachten.

Die Elektroenergieversorgung in der Stadt Oberwiesenthai erfolgt mit den in den gesetz-
lichen Regelungen und allgemeinen Versorgungsbedingungen festgelegten Qualitats-
parametern.

Konkrete NetzmafRnahmen ergeben sich erst nach dem Erhalt bestatigter Bebauungs-
plane und der dazugehdrigen Leistungsanmeldungen durch die entsprechenden Bau-
lasttrager oder Anschlussnehmer.

Gasversorgung 4

Versorgungstrager sind die eins energie in Sachsen GmbH & Co.KG mit ihrer Gasnetzbe-
treibergesellschaft inetz Gmbh. Unmittelbar im ausgewiesenen Geltungsbereich betreibt

inetz keine Leitungen und Anlagen der Gasversorgung. Entlang der Verkehrsflache Emil -

Riedel- 6WUD % H" LVW HLQ DXVUHLFKHQG GLPHQVLRQLHUWHYV /HLW X
gasseitige ErschlieBung des Planungsbereiches als gesichert angesehen werden kann.

Telekommunikation 15

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Te-
lekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestdrte Nutzung ihres Netzes sowi e ihre
Vermobgensinteressen 2sind betroffen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-
Linien missen weiterhin gewahrleistet bleiben.

Fur zukinftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen
geeignete und ausreichende Trassen fir die Unterbringung der Telekommunikationslinien
der Telekom vorzusehen. Zum gegenwartigen Zeitpunkt sind im oben genannten Bereich
nach jetzigem Erkenntnis- und Planungsstand keine Notwendigkeiten betreffs Auswechs-
lung oder Neuverlegungen von TK-Linien zu erkennen.

12 Biro fur Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra  3e / An den Teichen
13 MITNETZ Strom: Stellungnahme vom 29.10.2021

14 Biro fur Stadtebau: Entwurf Bebauungsplan Emil-Riedel-Stra  3e / An den Teichen
15 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH: Stellungnahme vom 29.10.2021
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11 Immissionsschutz

Nach 8 50 BImSchG sind fiur eine bestimmte Nutzung vorgesehene Flachen einander so
zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschliel3lich oder tUberwie-

gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete
(6ffentlich genutzte Gebiete, Freizeitgebiete usw.) so weit wie moglich vermieden w er-
den.

In die Betrachtung sind die Auswirkungen einzubeziehen, die auf das Plangebiet von au-
Ben einwirken. Darlber hinaus sind auch Auswirkungen durch das Plangebiet s elbst auf
umgebende Nutzungen zu betrachten.

)eU GDV A)HULHQKDXVJHELHW  ZHUG H Qeitek HA R0 0 H 1 mMibiE-Q JV ZH U\
E L HW WX) herangezogen, da fir beide Gebietstypen vergleichbare Anforderungen

bestehen. Damit sind entsprechend Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 folgende Orientierungs-

werte maf3gebend:

Nutzung Tag dB(A) Nacht dB(A)

Allgemeine Wohngebiet (  WA)
Wochenendhausgebiet, 55 45
Ferienhausgebiet

Tabelle 6 Immissionsschutz

Aufgrund der Lage des Plangebietes kann davon ausgegangen werden, dass der Uber-
wiegende Teil der Larmimmissionen vom Stral3enverkehr ausgeht.

Ausgehend von der Lage des Anderungsbereiches und der geplanten touristischen Nut-

zung ist nicht mit erheblichen Larmimmissionen zu rechnen. Eshandelt es sich bei dem
Vorhaben nur um eine geringfiigige Erweiterung der Bestandsflache, daher sind auch
keine erheblichen Veranderungen bei den Emissionen zu erwarten. Durch die Lage am

ndrdlichen Ortsrand und die groRzligige Entfernung zur nachsten Wohnbebauung, sind
keine erheblichen Stérungen durch Emissionen abzusehen.
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12 Naturschutz und Landschaftspflege

Tabelle 7 Schutzgebiete

Schutzgebiet

Topologie

Hochwasserentstehungsgebiet

Verordnung der Landesdirektion Sachsen zur Festsetzung des Hoch-
ZDVVHUHQWVWHKXQJVJHE LHNMLKO\ H B\ WR Sep-X
tember 2018

Umfasst den ganzen Osten der Stadt
Kurort Oberwiesenthal

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

AY)LFKWHOEHUJ’
(Beschluss des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt vom 09.04.196 2)

Liegt um den Bereich der FNP-Ande-
rung

Flachennaturdenkmal (FND)

A1LHGHUPRRU DQ GHU 5LHGHOVWUD
(Verordnung des Landkreises Annaberg vom 14.02.2003)

stdostlich des Plangebietes
(Seitenarm des Schindelbaches fliel3t
aus Plangebiet zum FND)

Naturpark (NP)
A(UJJHEIORIWWODQG”

Plangebiet liegt in Entwicklungszone

Trinkwasserschutzgebiet

A7DOVSHUUH &UDQ]DKO"
(Rechtsverordnung des Landkreises Annaberg vom 14.02.1980)

TWS Il ca. 160 m, TWS Il ca. 265 m
westlich des Plangebietes

Trinkwasserschutzgebiet fur FlieRgewasser

AlRUGKDQJ 2EHUZLHVHQWKDO’
(Rechtsverordnung des Landkreises Annaberg vom 21.12.1989)

TWS lll ca. 165 m, TWS Il ca. 420 m,
TWSIca. 430 m
westlich des Plangebietes

Gesetzlich geschitzte Biotope
(8 30 BNatSchG und 8 21 SachsNatSchG)

Verschiedene Biotope im Geltungsbe-
reich 16

Relevanzbereich fir besonders geschitzte Tierarten

Verschiedene besonders geschitzte
Tierarten 17

Im Geltungsbereich der Flachennutzungsplananderung kommt es auf der
zu einer Flachenversiegelung und einer erstmaligen baulichen

dergebiet Ferienhauser)

Flache 1 (Son-

Nutzung im Plangebiet. Dadurch findet ein Eingriff in die Natur und die Landschaft im

Sinne des § 14 BNatSchG statt. Diese Eingriffe sind gemal § 1 a Abs. 3 BauGB

nach dem

Verursacherprinzip auszugleichen. Im Rahmen des parallel zu erstellenden Bebauungs-
planes werden geeignete Festsetzungen zum Ausgleich und Ersatz getroffen. Entspre-
chende Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmalinahmen werden aus vorge-
nannten Dokumenten in die Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung tberfihrt.

16 G.U.B 2022: Umweltbericht zum Bebauungsplan Emil-Riedel-S
17.G.U.B 2022: Umweltbericht zum Bebauungsplan Emil-Riedel-S

trafe / An den Teichen
tralRe / An den Teichen
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13 Flachenbilanz
'HU *HOWXQJVEHUHLFK GHU )OIFKHQQXW }Ri€ngV 6W D Q %M HG M 1§ J. XL

orts Oberwiesenthal umfasst eine Flache von 2,22 ha und ist damit geringfligig gr ORer als
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Nutzungsart Bestand Planung
Flache (m2) Anteil (%) Flache (m?) Anteil (%)
Flache 1
Flache fir Landwirtschaft
8.227 100 0 0
(Bestandsflache laut FNP)
Sondergebiet Ferienhauser 0 0 8.227 100
Flache 2
Flache fur Landwirtschaft
12.628 90 0 0
(Bestandsflache laut FNP)
Wasserflache 1.370 10 1.370 10
Grunflache 0 0 12.628 90
Gesamt 22.225 100 22.225 100

Tabelle 8 Flachenbilanz

In der Gesamtflachenbilanz des Kurortes Oberwiesenthal steigt der Anteil der Sonderge-
biete mit Zweckbestimmung Ferienhauser von 1,79 auf 2,91 ha und der Anteil der Griin-
flachen von 105,48 auf 106, 44 ha an. Dies entspricht bei den Sondergebieten einem Zu-

wachs von 63 % und bei den sonstigen Griinflichen von ca. 1 %. Trotz dieser

Anderung

ist der Anteil an Sondergebieten am Gesamtgemeindegebiet mit 0,07 % sehr gering.

Der Anteil der Flache fiir Landwirtschaft geht im Rahmen dieser Flachennutzungsplanan-
derungum ca. 2,01 ha zurtick. Im Zuge der 2. Flachennutzungsplananderung wurde die
Flache fir Landwirtschaft bereits um 0,44 ha reduziert. Dadurch ist noch von einer ausg e-
wiesenen Flache fir landwirtschaftliche Nutzung innerhalb des Flachennutzungsplange-

bietes auszugehen, die 3.137,3 ha umfasst
der Anderung noch uber 441,

auf 186,2 ha.

. Der Stadt Kurort Oberwiesenthal bleiben nach

39 ha Flache fur Landwirtschaft, was einem Anteil von 11 %
entspricht. Die Sondergebiete fur Erholung mit Zweckbestimmung Ferienhauser in Ober-
wiesenthal sind die einzigen im Bereich des gemeinsamen Flachennutzungsplans. Der
Anteil der Grunflachen erhdht sich durch die Flachennutzungsplananderung von 185,24
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TEIL I UMWELTBERICHT

1 Vorbemerkungen

Das Verfahren zur 3. Anderung des Flachennutzungsplans (FNP A (PRi€el-StraRe / An

GHQ 7THLFKHQ" GHU 6WDGW .XURUW 2EHUZLHVHQWKDEBaEGBUG QDF
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017, (BGBI. | S.3634), zuletzt ge&ndert

durch Artikel 6 des Gesetztes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587), durchgefihrt.

Die Umweltprifung ist Bestandteil des Regelverfahrens fir alle Bauleitplane. Nach § 2

Abs. 4 Satz 1 BauGB hat die Gemeinde die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir -
kungen der Planung zu ermitteln und das Abwagungsmaterial zusammenzustellen. Die
Gemeinde legt fir den Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die
Ermittlung der Belange fur die Abwéagung (8 1 Abs. 7 BauGB) erforderlich ist. Das Ergebnis
der Umweltpriifung ist in der Abwéagung zu bericksichtigen. Die Umweltbelange sind in

einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Maf3geblich sind dabei die Vor -
gaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und 2 a BauGB. Der Umweltbericht bildet einen geson -
derten Teil der Begriindung.

Parallel zu diesem Verfahren erfolgt die Durchfiihrung des Planverfahrens fir die Aufst el-

OXQJ GHV YRUKDEHQEH]RIJHQHQ % HE&X-S0aRy 5BD QY QA (PHICFKHQ”
mit einer Umweltprifung. Gemal § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB soll sich deshalb die Umwelt-

prifung im Rahmen dieses Verfahrens auf die zusatzlichen oder anderen erheblichen
Umweltauswirkungen beschrénken. Mit dieser sogenannten Abschichtung werden Dop-

pelprifungen vermieden.

Bestandsaufnahmen und Bewertungen von Landschaftsplanen sowie sonstigen Planen
mit umweltrelevanten Inhalten sind in der Umweltpriifung zu berticksichtigen.

Untersuchungsinhalte und  2umfang
Zu betrachten sind die erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf folgende Schutz-
guter/Umweltmedien:

1. Tiere, Pflanzen, Boden, Flache, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige,
2. Landschaft und biologische Vielfalt,

3. Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt und

4. Kultur- und sonstige Sachgiiter.

1.A Inhalt und Ziele der Flachennutzungsplananderung

Planungsabsicht

Mit der 3. Flachennutzungsplananderung erfolgt die Darstellung der Anderungsflache

YRQ GHUJHLW DOV A)OIFKH I+U GLH /DB @QBE.2IN W (4)BEWGB AP | %0 T
gewiesenen Flachen als:

- Flache 1- Sondergebiet, das der Erholung dient mit der Zweckbestimmung Ferienha us
und Apartmentanlage 8 5 Abs. 2 Nr. BauGB 1i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

- Flache 2 - Grunflache / Flache fur Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur En  t-
wicklung von Natur und Landschaft ~ gemafd 8 5 Abs. 2 Nr. 5 und 10.
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Fur die Anderungsflache des Kurortes Oberwiesenthal besteht eine konkrete Entwick-
lungsabsicht. Der Vorhabentréager plant, auf dem Geltungsbereich der FlAchennutzungs-
plandnderung touristisch nutzbare Ferien- und Urlaubsunterkiinfte und eine Griinflache
zu errichten. Aktuell ist die Flache noch eine landwirtschaftliche Nutzflache.

Insgesamt umfasst die von der Anderung erfasste Flache 2,2 ha. Davon entfallen 0,8 ha,
was einen Anteil von 36 % entspricht, auf die Flache 1 (Sondergebiet Ferienhauser) und
1,4 ha mit einem Anteil von 64 % auf die Flache 2 (Grinflache und Wasser).

Standort
Der Planbereich der 3. Anderung des Flachennutzungsplanes befindet sich ca. 1 km
nordlich des Ortskerns an der Emil-Riedel-Stral3e. Die nordlich gelegene Flache 1 befindet
sich direkt an der Strafl3e. Die Flache schlief3t sidlich an die Flache 1 an und b einhaltet
die pragenden Teiche. Der Bereich der Anderung wird wie folgt begrenzt:

X Im Norden: Emil-Riedel-StralRe, Hotel und Restaurant

X Im Westen: Baumreihe mit Parkplatzen

X Im Osten: Grinlandnutzung

X Im Suden: Grinlandnutzung
Das Plangebiet befindet sich auf einer auf einer Hohe zwischen ca. 970 und 950 m auf

einem Richtung Sudosten abfallenden Gelande.
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1.B Ziele des Umweltschutzes

Regionalplan Chemnitz

Im Zuge der Kreisgebietsreform im Freistaat Sachsen zum 1. August 2008 sind die bis dahin
wirksamen regionalen Planungsverbande Chemnitz-Erzgebirge und Sitidwestsachsen zu
einem neuen Planungsverband fusioniert. Dieser heil3t seit dem 25. Méarz 2010 "Planungs-
verband Region Chemnitz".

Die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Chemnitz hat auf ihrer 28. Sit-
zung am 4. Mai 2021 in Plauen mit Beschluss Nr. 02/2021 die erneute 6ffentliche Ausle-
gung und die Beteiligung am Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz mit Umwelt-
bericht gemaR § 9 Absatz 3 Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 6 des Ge-
setzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungs-
gesetz 2 SachsLPIG) beschlossen. Es befinden sich im Geltungsbereich der Flachennut-
zungsplananderung sowohl Teile eines Vorrang- wie auch ein Vorbehaltsgebiet fir Arten-
und Biotopschutz.

Durch die vorgesehene Begriinung, die in der verbindlichen Bauleitplanung detaillierter
erfolgt, werden zusammen mit der Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwi cklung von
Natur und Landschaft die Ziele der Regionalplane beriicksichtigt.

Geltungsbereich

Abbildung 6 RP 2 Raumnutzung 1

Es befinden sich im Plangebiet der FNP-Anderung sowohl ein Vorrang- als auch ein Vor-
behaltsgebiet fir Arten- und Biotopschutz. Das Vorranggebiet reicht von Osten in den
Geltungsbereich herein, wahrend das Vorbehaltsgebiet hauptsachlich im Siden der zu
andernden Flache liegt. Das Vorbehaltsgebiet fungiert dabei als Puffer fiir das Vorrang-

gebiet um den Schindelbach.
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Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge

Der Kurort Oberwiesenthal gehort zur Planungsregion Chemnitz. Die Ziele des Regional-
plans Chemnitz 2Erzgebirge, der am 31.07.2008 6ffentlich bekannt gemacht und in Kraft
getreten ist, wurden bei der Planung berticksichtigt. Die darin enthaltenen Ziele (8 3 Pkt.2
ROG) und Grundséatze (§ 3 Pkt.3 ROG) der Raumordnung sind bei der Bauleitplanung in

der Abwagung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berticksichtigen. Diese FNP-Begrundung ist auf
die im Regionalplan gebilligten Grundséatze und Ziele abgestellt.

Geltungsbereich

Abbildung 7 RP (2008) 2Raumnutzung 2

Im Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge befindet sich laut Karte 2 2 Raumnutzung ein Vor-
behalts- und Vorranggebiet fur Natur und Landschaft (Arten und Biotopschutz) in Teilen

des Planbereiches. Zusatzlich ist auRerdem noch ein Vorbehaltsgebiet flr Natur un d
Landschaft (Landschaftsbild und Landschaftserleben) erkennbar.
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Flachennutzungsplan

Der gemeinsame Flachennutzungsplan nach § 204 BauGB der Stadt Kurort Oberwiesent-
hal, der Verwaltungsgemeinschaft Barenstein / Kénigswalde und der Gemeinde Sehma-
tal wurde nach der Genehmigung in Teilen und unter Auflagen im Juli 2008 nach Besta
tigung der Auflagenerfiillung am 20.04.2009 bekannt gemacht.

Der Planungsbereich grenzt laut dem wirksamen Flachennutzungsplan an das Land-
VFKDIWVVFKXW]JHELHW A)LFKWHOEHUJ" 'HU Ve GZHVWOLFKH %H !
flache) wird vom Landschaftsschutzg HELHW A%I|UH Q \d&v Hnh@ckldagsine des

Naturparks durchzogen.

Gegenwartig ist der zu andernde Bereich im Flachennutzungsplan als Flache fir Land-

wirtschaft vermerkt. Im Rahmendesv  RUKDEHQEH]RJHQHQ %HEDXXREd&-SODQV
StraBe / An GHQ 7HLFKHQ  LVW GLHVH )OIFKH DOV 6RQGHWXIE-ELHW X
sehen. Es handelt sich dabei um eine Flache von ca. 2,2 ha.

Abbildung 8 FNP

Im Flachennutzungsplan ist das Biotop B 253 dargestellt, welches sudlich der Teiche die
Flache 2 tangiert. Dieses Biotop wurde im Zuge der zweiten Biotopkartierung in Sachsen
erfasst (LfULG: SBK2, Stand 1997).
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Landschaftsplan

Der Landschaftsplan fiur Oberwiesenthal liegt im Entwurfsstand 09/2007 vor. Folgende Bi-
otope sind im Konzept von 2007 erkennbar:

Baumreihen, Alleen OO

Erhaltung und Pflege von

Bergwiesen [

Erhaltung und Pflege von Grunland
frischer Standorte (extensiv) [ ]

Erhaltung und Pflege extensiver
Feucht- und Nassgriinlander |l

—\/
OO

Abbildung 9 Landschaftsplan 18

Planungen, Nutzungs regelungen und Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft

Aus dem Entwurf des Landschaftsplans ist erkennbar, dass ein Seitenarm des Schindelba -

FKHVY DXV GHP 30DQJHELHW ]XP )OIFKHQQDWXUGHQNPDO A1LHGH
flieRt. AuRerdem liegt der Geltungsbereich der Flachennutzungsplananderung in der Ent-
ZLFNOXQJV]RQH GHV 1DWXU-9RUWW BQW|IJHELUJH

In der Begrindung des Flachennutzungsplans wird zur Biotopdarstellungen im Land-
VFKDIWVSODQ ZLH IROJW 6W Bi® DatsilunyHQ IRaRdBdh&dtspldn erhebt
jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, da die besonders geschiitzten Biotope
ebenso wie andere Biotope einem standigen Wandel (Entwicklung) unterliegen. Somit

stehen alle im Planungsgebiet des FNP vorhandenen Biotope, die die Kriterien zu den 0.
g. Typen erfullen, unter Schutz. = FNP 2009: 112).

Zu erganzen ist, dass das 13 Jahre alte landschaftsplanerische Entwicklungskonzept ent-
sprechend aktuellen fachgutachterlichen Biotoperfassungen durch die G.U.B. Ingenieur
AG in Verbindung mit einer Eingriffs- und Ausgleichskonzeption zum Bebauungsplan fort-
geschrieben werden soll.

18 |bb Ingenieurblro Bauwesen GmbH 2009: Landschaftsplan
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Schutzgebiete

Umgebende Schutzgebiete und ihre Lagebeziehung zum Plangebiet sind in der folgen-
den Tabelle dargestellt (Abk. TWS = Trinkwasserschutzzone).

Schutzgebiet

Topologie

Hochwasserentstehungsgebiet

Verordnung der Landesdirektion Sachsen zur Festsetzung des Hoch-
ZDVVHUHQWVWHKXQJVJH E L HMLHO\ A B\MIf R Sep-X
tember 2018

Umfasst den ganzen Osten der Stadt
Kurort Oberwiesenthal

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

A)LFKWHOEHUJ’
(Beschluss des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt vom 09.04.196 2)

Liegt um den Bereich der FNP-Ande-
rung

Flachennaturdenkmal (FND)

A1LHGHUPRRU DQ GHU 5LHGHOVWUD
(Verordnung des Landkreises Annaberg vom 14.02.2003)

sudostlich des Plangebietes
(Seitenarm des Schindelbaches fliel3t
aus Plangebiet zum FND)

Naturpark (NP)
A(UJJHEIOQRIWWODQG”

Plangebiet liegt in Entwicklungszone

Trinkwasserschutzgebiet

A7DOVSHUUH &UDQ]DKO"
(Rechtsverordnung des Landkreises Annaberg vom 14.02.1980)

TWS lll ca. 160 m, TWS Il ca. 265 m
westlich des Plangebietes

Trinkwasserschutzgebiet fur FlieRgewasser

AlRUGKDQJ 2EHUZLHVHQWKDO’
(Rechtsverordnung des Landkreises Annaberg vom 21.12.1989)

TWS Il ca. 165 m, TWS Il ca. 420 m,
TWSIca. 430 m
westlich des Plangebietes

Gesetzlich geschiitzte Biotope
(8 30 BNatSchG und § 21 SéchsNatSchG)

Verschiedene Biotope im Geltungsbe-
reich 10

Relevanzbereich fiir besonders geschitzte Tierarten

Verschiedene besonders geschitzte
Tierarten 20

Tabelle 7 Schutzgebiete

Immissionsschutz

Die mafligeblich anzuwendende gesetzliche Grundlage bildet das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG ) 2Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgéange. Zweck des
BImSchG ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphare
sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen

und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen

vorzubeugen. Die gesetzlichen

Vorgaben und Begriffsbestimmungen geben die mal3geblichen Umweltqualitatsziele aus
der Sicht des Immissionsschutzes vor. Im Rahmen der Bauleitplanung sind diese Vorgaben

zu beachten, einzustellen und umzusetzen.

19 G.U.B 2022: Umweltbericht zum Bebauungsplan Emil-Riedel-S
20 G.U.B 2022: Umweltbericht zum Bebauungsplan Emil-Riedel-S

trafe / An den Teichen
tralRe / An den Teichen
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Bodenschutz und Altlasten

In § 1a (2) BauGB wird ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden
gefordert. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mal3 zu begrenzen. Anzuwen-

dende gesetzliche Grundlagen bilden ferner das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) 2 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanie-

rung von Altlasten sowie das Sachsische Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
(SachsKrwBodSchG). Zweck des BBodSchG ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens

zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenverdnderungen abzu-
wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigun -
gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Bei der Beanspruchung von Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natirlichen Funktio-

nen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie moglic h
vermieden werden.

Die Darstellung und Begriindung im Flachennutzungsplan (FNP) hat die bodenbezoge-

nen Ziele aus der Landes- und Regionalplanung zu bericksichtigen (8 1 Abs. 4 BauGB).
Ziel ist es, bei sparsamem und schonendem Umgang mit Grund und Boden Eingriffe in

den Boden zu vermeiden (Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 1 und 2 BauGB). Dabei

sind zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fir bauliche Nut-
zungen die Moglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und anderen Maflnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mafl3 zu be-
grenzen. Altlastverdachtige Flachen sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen
Verdacht schadlicher Bodenveréanderungen oder sonstiger Gefahren fir den Einzelnen

oder die Allgemeinheit bestehen. Im Falle des Auffindens von umweltgefahrdenden Stof-

fen z. B. wahrend der Bauphase ist das zustandige Umweltamt des LKR Erzgebirgskreis
unverzuglich in Kenntnis zu setzen. Im Planbereich der 3. FNP-Anderung sind keine Al tlas-
ten oder Altlastenverdachtsfalle bekannt. Im Flachennutzungsplan ist westlich des Plan-
gebietes ein Altlastensymbol (SALKA-Nr. 71100073 "Kippflache FS 401/2 UW") eingetragen.

Die Altablagerung unter der Altlastenkennziffer (AKZ) 71100073 befindet sich auf dem
Flurstiick 401/2 der Gemarkung Unterwiesenthal. Teile dieser Altablagerung befinden sich

auch innerhalb des Planbereiches der 3. FNP-Anderung, jedoch auBerhalb des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans "Emil-Riedel-Straf3e/An den Teichen". 21

Der Geltungsbereich der vorgelegten Planung befindet sich in einem solchen Gebiet, i n
dem in den BOden sowie in dem unterlagernden Ausgangsgestein mit geogen bezuglich

des Bodens auch grof3flachig anthropogen erhéhten Hintergrundgehalten (z. B. Schwer-

metalle und/oder Arsen) zu rechnen ist. Sofern Eingriffe in den Boden notwendig werden

und Bodenmaterial umgelagert werden muss, ist dieser Sachverhalt zu berlicksichtigen. 22

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden wird darauf hingewiesen, dass sich der Geltungsbe-
reich der vorgelegten Planung innerhalb eines Gebietes mit schadlichen Bodenveran-
derungen bzw. erhéhten Schadstoffgehalten durch flachenhaft erhohte Gehalte an Ar-
sen und Schwermetallen (insbes. Pb, Cd), befindet.

21 | andratsamt (LRA): Stellungnahme vom 12.11.2021
22 | andesdirektion Sachsen: Stellungnahme vom 03.11.2021
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Es ist zu beachten, dass ggf. MaRnahmen zur Gefahrenabwehr (Pfad Boden- Mensch
und Boden-Pflanze-Mensch) erforderlich sind und dass der Umgang (Verwertung oder
Beseitigung) mit Bodenmaterial schadlos bzw. gemeinwohlvertraglich erfolgt. 23

Genaue Ausfiihrungen zum Thema Boden und Untergrund erfolgen im Zuge der verbind-
lichen Bauleitplanung.

Bergbau und Hohlrdume 24

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Erlaubnisfeldes Erzgebirge" (Feldnummer 1680)
zur Aufsuchung von Erzen der Beak Consultants GmbH, Am St. Niclas Schacht 13 in 0959
Freiberg. Auswirkungen auf Ihr Vorhaben sind nicht zu erwarten. Altbergbau, Hohlraum-
gebiete Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem in der Vergangenheit
bergbauliche Arbeiten durchgefihrt wurden. Im unmittelbaren Bereich des Bauvorha-
bens sind jedoch nach den uns bekannten Unterlagen 'keine stillgelegten bergbaulichen
Anlagen vorhanden, die Bergschaden oder andere nachteilige Einwirkungen erwarten
lassen.

Da das Bauvorhaben in einem alten Bergbaugebiet liegt, ist das Vorhandensein nichtri Ss-
kundiger Grubenbaue in Tagesoberflachennahe nicht auszuschlielen. Es wird deshalb
empfohlen, die Baugruben auf das Vorhandensein von Spuren alten Bergbaues tberpri-

fen zu lassen.

Uber eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaues ist gemaf § 4 der Polizeiverordnung

des Sachsischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr tber die Abwe hr
von Gefahren aus unterirdischen Hohlraumen sowie Halden und Restlochern (Sachsische
Hohlraumverordnung - SachsHohlrVO) vom 28. Februar 2022 (SachsGVBI. S. 187) das
Sachsische Oberbergamt in Kenntnis zu setzen.

Wasserschutz

Wesentlich anzuwendende gesetzliche Grundlagen bilden das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) 2 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts sowie das Sachsische Wassergesetz
6lFKV:* 1|UGOLFK GHV $UHDOV EHILQGHQ VLFK GLHDBGRDPHK®D,, XQ

Alle Méglichkeiten zum Wasserrtickhalt sind auszuschopfen, um die Uberregionale Hoch-
wassergefahr nicht zusatzlich zu erhéhen 25,

Der Planbereich befindet sich im Hochwasserentstehungsgebiet der Zschopau. Hoch-
wasserentstehungsgebiete sind Gebiete, insbesondere in den Mittelgebirgs- und Huigel -
landschaften, in denen bei Starkniederschlagen oder bei Schneeschmelze in kurzer Zeit

starke oberirdische Abflisse eintreten kbnnen, die zu einer Hochwassergefahr in den
FlieRgewassern und damit zu einer erheblichen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherh eit und
Ordnung fuhren kénnen (8 76 Abs. 1 Satz 1 Sachsisches Wassergesetz -SachsWG). Ent-
sprechend 8 76 Absatz 2 SachsWG ist das natirliche Wasserversickerungs- und Wass er-
rickhaltevermégen zu erhalten und zu verbessern. Die BaumalRhahme unterliegt geméa 3
8 76 Absatz 3 SachsWG der Genehmigungspflicht. Entsprechend § 76 Absatz 4 Séc hsWG
ist der Nachweis zu erbringen, dass durch die Baumal3nahme das Wasserversickerungs-

oder das Wasserruckhaltevermégen durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt wird 26,

23 | andesdirektion Sachsen: Stellungnahme vom 09.08.2022

24 Sachsisches Oberbergamt: Stellungnahme vom 27.10.2021

25 | andestalsperrenverwaltung: Stellungnahme vom 19.10.2021

26 | andratsamt Erzgebirge: Stellungnahme vom Bebauungsplan 06.09.2021
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Genaue MalRhahmen zum Wasserriickhalt werden im Zuge der verbindlichen Bauleitpl a-
nung thematisiert.

Innerhalb der Flache 1 (Sondergebiet Ferienhduser)  sind keine Gewasser vorhanden. Je-
doch kommt es durch die veranderte Nutzung im Plangebiet zu Flachenversiegelung en,
in deren Folge die Versickerungsleistung des Bodens abnimmt. Bei sachgemé&Rer Ausfiih-

rung der ErschlieBungsanlagen und Festsetzungen sind  jedoch keine wesentlich en nach-
teiligen Auswirkungen auf den Gebietsabfluss des Landschaftsausschnitts zu erwarten
Grundsatzlich ist bei Erdaufschlissen das Grundwasser vor Verunreinigungen oder sonsti -

gen nachteiligen Veranderungen zu schitzen. Da innerhalb der im Plangebiet zulassi gen
Nutzung kein Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen zu erwarten ist, wird es voraus -
sichtlich infolge der Umgestaltung nicht zu Schadstoffeintragen in das Grundwa sser kom-
men.

In der Flache 2 (Grunflache) bleiben die beiden als naturnahe Kleingewasser kategori-
sierten Teiche wie auch der Seitenarm des Schindelbaches bestehen.
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Natur und Landsc haftsschutz

Allgemein gilt fir den Natur- und Landschaftsschutz entsprechend 8§ 1 BNatSchG: A1DW XU
und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fur Leben und

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fur die kiinftigen Generationen im be-

siedelten und unbesiedelten Bereich nach Mal3gabe der nachfolgenden Absétze so zu

schiitzen, dass:

x Die biologische Vielfalt,

x die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschlie3lich der Regenera-
tionsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturguter sowie

x die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft

auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwickl ung und, soweit
HUIRUGHUOLFK GLH :LHGHUKHUVWHOOXQJ YRQ 1DWXU XQG /DQGC
Die zu Grunde liegende Eingriffsregelung fur Bauleitplane nach § 1la (3) BauGB ori entiert
sich an § 15 BNatSchG: Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Der Verursacher ist Zu ver-
pflichten, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MaRnahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (AusgleichsmalRnahmen) oder in
sonstiger Weise zu kompensieren (ErsatzmafRnahmen). Der Eingriff darf nicht zugelassen
oder durchgefihrt werden, wenn die Beeintrachtigungen zu nicht vermeiden oder nicht

in angemessener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und

die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwagung aller An-
forderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen.

Kultur und Sachgtter

Im gesamten Plangebiet befinden sich keine Denkmalschutzobjekte. Hingewiesen wird
darauf, dass Bodenfunde gemalR3 § 20 S4chsDSchG bei einer Denkmalschutzbehorde
meldepflichtig sind.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.A  Umweltrelevante Schutzgiter und Auswirkungen der Planung

Im Sinne einer verstandlichen Aufbereitung der Fakten beziglich der Umweltauswirkun-
gen durch die Planungsstandorte wird im nachfolgenden ein standardisiertes Schema
verwendet.

Diese Vorgehensweise der komprimierten Aufbereitung soll die Behandlung dieser The-
matik in den politischen Entscheidungsgremien sowie der Offentlichkeits- und Behorden-

beteiligung hinsichtlich schneller Erfassbarkeit und Nachvollziehbarkeit beférdern helfen.

Die Umweltauswirkungen der geplanten Einzelstandorte des Flachennutzungsplans wer-
den schutzgutbezogen ermittelt und dargestellt.

Durch Luftbilder und eine Kurzcharakteristik werden die Bewertungen zu den Einzelstand-
orten erganzt.

Die Umweltauswirkungen durch die Planung auf die Schutzgiter werden im Folgenden
beschrieben und bewertet. Abschliel3end erfolgt eine dreistufige Bewertung der geplan-
ten Siedlungserweiterungen betreffs ihrer Umweltvertraglichkeit. Hierbei werden fol-
gende Einstufungen getroffen:

Umweltvertraglicher Stand- Bedingt umweltvertraglicher Umweltunvertraglicher Standort
ort Standort

Geringe Auswirkungen Mittlere Auswirkungen Erhebliche Auswirkungen
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Strategische Umweltprifung geméanr BauGB 23, Anderung gemeinsamer FNP- Stadt Kurort Oberwiesenthal Blatt 1

Standortbedingungen und Planungen 2Flache 1 (Sondergebiet) und Flache 2 (Grinflache) , Emil-Riedel-StrafRe, Oberwiesenthal

Flache 1 Flache 2
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Geplante Bauflache  2Sondergebiet (SO) Ferienhaus und Apartmentanlage

Lage Gemarkung Unterwiesenthal Grole 0,8 ha

Art der baulichen Nutzung

Nutzungsart Bestand

Flache fur die Landwirtschaft

Lage

An der Emil-Riedel-Stra3e

Nutzungsart Planung

Sondergebiet (SO)

Planungsziel

Ferienhauser

Schutzgebiete

Keine Biotope laut FNP, Biotope laut UB im BP

Vorgaben des Regional-

VBG und VRG Arten- und Biotopschutz, VBG Landschaftsbild/Landschafts-

Darstellung im Landschafts-

Vaniegend extensive Grinflache, Erhalt und Pflege von Bergwiesen

Besonderheiten/ Hinweise

BP Emil-Riedel-StralRe / An den Teichen parallel

Auswirkungen nach 81 Abs. 6 Nr. 7j keine

Ausschnitt Lageplan
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Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Schutzguter/ Umweltzustand Auswirkungen | Vermeidung, Minderung oder Kom-
Funktionen pensation des Eingriffs
Mensch und x Mittlere Vorbelastung durch Staub- und Schadgasemissionen so- Gering X Vermeidung /Verminderung von
seine Ge- wie Larm Emissionen bei der Bauausfihrung
sundheit x Plangebiet in Bezug auf die Erholungsnutzung von hoher Bedeu-
Biologische X Geringe Vorbelastung durch Mittespannungskabelverlegung Erheblich x Externer Ausgleich im BP
Vielfalt, Tiere 2020 und touristische Aktivitaten X Artenschutzmaf3nahmen im BP
und Pflanzen x Vorhandene Strukturen sind als hochwertig einzustufen x Randeingrinung im BP
Flache und x Geringe bis keine Vorbelastungen, da bisher unversiegelt Mitt el x Begrenzung durch GRZ und maxi-
Boden X Hohe Wertigkeit, Flache/Geringe Wertigkeit Boden male Flache im BP

x Erstmalige Versiegelung x Wasserdurchlassigkeit von Neben-
Wasser x Keine Vorbelastungen bekannt Mittel X Wasserdurchlassigkeit von Neben-

x Aufgrund von Hanglage und Bodenverhaltnissen geringe Bedeu- anlagen

tung X Begrenzung Versiegelung

Luft und Klima | x Geringe Vorbelastung durch Verkehr Gering x Begrenzung Versiegelung durch

x Verringerung der Kaltluftentstehung durch Versiegelung GRZ und maximale Flache im BP
Landschatft X Geringe Vorbelastungen durch Apartementhotel nérdlich Gering x Randeingrinung als Ubergang zur
und Land- X Hohe Bedeutung der Landschaft Landschaft
schaftsbild x Externer Ersatz Bergwiese
Kultur und x Keine Vorbelastungen Gering x Beachtung Hinweise bei archéolo-
Sachguter x Gewachsene Kulturlandschaft gischen Funden

Malnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung oder

Ausgleich

Externer Ausgleich, griinordnerische Malinahmen, ArtenschutzmalBhahmen, Begrenzung der Beb
GRZ und maximale Flache , Wasserdurchlassigkeit von Nebenanlagen, Randeingriinung

auung durch

Zusammenfassende Einschétzung

Mittlere Auswirkungen
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Geplante Bauflache  2Grinflache
Lage Gemarkung Unterwiesenthal GroRe 1,4 ha Ausschnitt Lageplan
Art der baulichen Nutzung
Nutzungsart Bestand Flache fur die Landwirtschaft
Lage Sudlich Flache 1 an den Teichen
Nutzungsart Planung Griunflache
Planungsziel Instandsetzung Wasseranlagen, Erhalt Bergwiese
Schutzgebiete LSG, Entwicklungszone Naturpark, Biotope
Vorgaben des Regional- Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, regionaler Griinzug angrenzend
Darstellung im Landschafts- Naturnahe Kleingewdasser, extensive Nassgriner

B-esonderheiten/ Hinweise

Teiche mit wasserbaulichen Anlagen

Auswirkungen nach 81 Abs. 6 Nr. 7]

keine
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Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Schutzguter/ Entwicklungsprognose des Umweltzustands Auswirkungen | Vermeidung, Minderung oder Kom-
Funktionen pensation des Eingriffs
Mensch und X geringe Vorbelastung durch Staub- und Schadgasemissionen so- Gering X Vermeidung /Verminderung von
seine Ge- wie Larm Emissionen bei der Bauausfiihrung
sundheit X Plangebiet fiir Erholungsnutzung von hoher Bedeutung
Biologische x Geringe Vorbelastung durch Mittespannungskabelverlegung Mitt el x Vermeidung /Verminderung von
Vielfalt, Tiere 2020 und touristische Aktivitaten Emissionen bei der Bauausfiihrung
und Pflanzen X Vorhandene Strukturen sind als hochwertig einzustufen x Bauzeitbeschrankungen
Flache und X Geringe bis keine Vorbelastungen, da bisher unversiegelt Mitt el x Externer Ausgleich Staudenflur
Boden x Hohe Wertigkeit, Flache/Geringe Wertigkeit Boden x Wiederherstellung Bergwiese auf

X Temporare Beeintrachtigung durch Bauphase Damm
Wasser x Keine Vorbelastungen bekannt Gering X Vermeidung /Verminderung von

x Aufgrund von Hanglage und Bodenverhdltnissen geringe Bedeu- Emissionen bei der Bauausfiihrung

tung

X Temporare Beeintrachtigung durch Bauphase
Luft und Klima | x Geringe Vorbelastung durch Verkehr Gering x Vermeidung /Verminderung von

X Beeintrachtigung durch Bauphase Wasseranlagen Emissionen bei der Bauausfihrung
Landschatft x Geringe Vorbelastungen durch Apartementhotel nérdlich Gering x Wiederherstellung Bergwiese auf
und Land- x Hohe Bedeutung der Landschaft Damm
schaftsbild
Kultur und x Keine Vorbelastungen Gering X Beachtung Hinweise bei arch&olo-
Sachguter X Gewachsene Kulturlandschaft gischen Funden

Malnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung oder

Ausgleich

Ersatz abgangiger Geholze, Bauzeitbeschrankungen, Wiederherstellung der Naturbelassenheit d
chen, keine Dauerhafte Versiegelung, Pflege/Erhalt und Wiederherstellung Bergwiese

er Wasserfla-

Zusammenfassende Einschétzung

Geringe Auswirkungen
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Zusammenfassende Einschatzung der Flachenanderung

Geplante Bauflache/ Baugebiete Artder Wirkung | Basisszenario Umweltzustand bei Durchfuhrung der Planung
Gesamt
1 2 M/ BV/ | F/IB W KIL | LILB| KIS | WW
G TP

Geplante Bauflache  2Sondergebiet (SO)

Ferienhaus und Apartmentanlage

Geplante Bauflache  2Grinflache

1 Baubedingt/Anlagebedingt w Wasser

2 Betriebsbedingt K/L  Klima und Luft

M/G Mensch und seine Gesundheit L/LB  Landschaft und Landschaftsbild

BV/TP Biologische Vielfalt, Tiere und | K/S  Kultur und sonstige Sachguter

Pflanzen WW  Wechselwirkungen

Geringe Auswirkungen | | Mittlere Auswirkungen | | Erhebliche Auswirkungen | |

Fazit: Die Auswirkung en der Planadnderung unterscheiden sich zwischen beiden Flachen teilweise stark . Im Zuge der Realisierung des
Vorhabens kommt es zu einem Eingriff in Natur- und Landschaft. Besonders temporare baubedingten Auswirkungen wirken sich erheb-
licher auf die Schutzguter aus. Betriebsbedingte und anlagebedingte Auswirkungen ko nzentrieren sich vorwiegend auf die Ferienh&user
des Sondergebietes .
Ein ausflihrlicherer Umweltbericht mit praziseren Manahmen zur Vermeidung, Minimierun g oder zum Ausgleich ist Bestandteil des pa-
rallel aufzustellenden Bebauungsplanes. Auch die Belange des Biotop- und Artenschutzes werden i m Umweltbericht und durch den

Artenschutzfachbeitrag im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung detaillierter thematisiert.



Buro fur Stadtebau GmbH Chemnitz 18

2.B Bewertung des Eingriffs und der Ausgleichsmal3nahmen
Flache 1

Auf der Flache 1 (Sondergebiet Ferienhauser ) sind Eingriffe in Boden, Natur und Land-
schaft zu erwarten. Diese Eingriffe sind entsprechend 88 1a und 9 Abs. la BauGB auszu-
gleichen.

Die erforderliche Eingriffs- bzw. Ausgleichshilanzierung sowie die Festsetzung von konkre-
ten Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen bleiben dem verbindlichen B-Plan vorbehalten.

Sollte innerhalb des Bebauungsplangebietes keine Ausgleichbarkeit des Eingriffs festge-

stellt werden, kénnen geeignete ErsatzmalRnahmen an anderer Stelle im Territorium der
Stadt Kurort Oberwiesenthal zugeordnet werden.

Flache 2

Auf der Flache 2 (Grunflache)sind keine auszugleichenden Eingriffe aufgrund der Fla-
chennutzungsplananderung zu erwarten.

2.C Anderweitige Planungsmoglichkeiten und Standortalternativen
Flache 1

Standortalternativen befinden sich an der Werner-Seelenbinder-StralRe, auf einer Sonder-
bauflache 6stlich der Emil-Riedel-Stral3e und westlich des Plangebiets ebenfalls an der
Emil-Riedel-StraRe. Allerdings missen aufgrund ungeklarter Verfugbarkeiten, mdgliche r
ErschlieBungskonflikte und der Einhaltung von Mindestwaldabstdénden gemafl Sachs-
WaldG sowie anderen bauleitplanerischen Nutzungsfestsetzungen die Standortalternati-

ven als nicht geeignet eingeschatzt werden.

Eine weitere Alternative ware die Streuung einzelner Ferienwohnungen in Wohn- und
Mischgebiete. Dies widerstrebt jedoch den Planzielen dieser Bauleitplanung. Ein Ausblei -
ben des Vorhabens wiirde das touristische Angebot und Entwicklungspotenzial der Stadt
nicht verbessern.

Detaillierter wird die Analyse des Standortes und der Alternativen in der Begriindung der
verbindlichen Bauleitplanung betrachtet.

Eine weitere Sonderbauflache findet sich westlich des Plangebietes, ebenfalls an der E-
mil-Riedel-Stral3e. Die Flache entfallt allerdings als Standortalternative da ein erheblicher

Teil der Flache aufgrund des einzuhaltenden Waldabstandes (SachsWaldG) nicht bau-

lich nutzbar ist. Zudem befindet sich auf Teilen der Flache bereits der Geltungsber eich

GHV %HEDXXQJV S0 BugwdéAs Apartmenthotel Jens Weikf ORJ” 'HU 1RUGHQ
der Flache wird von fir ansassige touristische Nutzungen unabdingbaren Parkplatzfla-

chen in Anspruch genommen. Insgesamt wird eingeschatzt, dass die Flache zur Entw ick-
lung eines Ferienhausgebietes nicht geeignet ist. Im Ubrigen ist die Flache im FNP mit der
Zweckbestimmung Erholung und Sport beschrieben.

Flache 2

Ein alternativer Standort fir die Flache brachte keine wesentlichen Vorteile, da die Grin-
flache weder bebaut noch versiegelt wird. Eine qualitative Renaturierung wiirde nicht
stattfinden und somit wiirde das Areal im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes nic ht

aufgewertet.
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Planungsverzicht

Die Null-Variante hatte ein Fortbestehen der aktuellen Nutzung zur Folge. Die begonne-
nen Verfahren der vorbereitenden sowie der verbindlichen Bauleitplanung kénnten nicht
abgeschlossen werden. Das Vorhaben selbst bliebe ebenfalls unrealisiert.

Eine im Bebauungsplan erlauterte Notwendigkeit der Anpassung an die Anforderungen
des lokalen Tourismus wirde ausbleiben. Auch wichtige Infrastrukturvorhaben wirden
voraussichtlich nicht realisiert werden.

Die Errichtung baulicher Anlagen mit den festgestellten Umweltauswirkungen auf das
Gebiet wirde auch nicht stattfinden. Ein erstmaliger Eingriff in die Natur und die Land-
schaft im Sinne des 8§ 14 BNatSchG wurde ausbleiben.

3 Zusatzliche Angaben

Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Angaben und fehlende Kenntnisse

Die Bewertungen und Prognosen basieren auf dem gegenwartigen Kenntnisstand zur 3
Planédnderung des FNP, den Informationen der Stadtverwaltung des Kurortes Oberwie-
senthal sowie des Bauherrn und wurden unter Berucksichtigung geltender Gesetzlichkei-

ten getroffen. Ergeben sich im weiteren Planverfahren geanderte oder neue, relevant e
Erkenntnisse mit Auswirkungen auf die Schutzgiter und deren Bewertung ist die Planung

mit integriertem Umweltbericht entsprechend zu korrigieren und zu Gberarbeiten.

MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal nimmt die erforderlichen Kontroll- und Monitoringfunk-
tion wahr. Dazu ist die Fertigstellung der griinordnerischen Mal3Bhahmen bei der Stadt an-
zuzeigen. Die MalBhahmen zum Monitoring nach § 4c BauGB erfolgen in den ersten 5
Jahren jahrlich und anschlieBend alle 5 Jahre. Bei einem erkennbaren Ausfall der griin-

ordnerischen MaRnahmen sind diese bis spatestens 1 Jahr nach Feststellung ZU erneuern
und der Stadt Kurort Oberwiesenthal anzuzeigen. Die zu vertretenden Belange des Um-
weltschutzes (v. a. Malinahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie Ausgleich- und E r-

satz) und die Fragen der Umweltiiberwachung sind in das Monitoring einzubeziehen.
Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Planungserfordernis, Standorteinordnung und FlachenqgroRRe

x Mit der 3 . FNP-Anderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Her-
stellung einer Ferienhaus- und Apartmentanlage samt Griinfliche geschaffen
werden.

x Der rd. 2,1 ha groRBe Geltungsbereich der 3 . FNP-Anderung ist im wirksamen Fl&-
chennutzungsplan als Flache fiir die Landwirtschaft dargestellt.

Umsetzung des Vorhabens gut fir lokale Tourismus und Infrastruktur
Im Zuge der 3. FNP-Anderung erfolgt die Darstellung von:

Sondergebi et, das der Erholung dient mit der Zweckbestimmung Ferienhau-
ser gemall 8 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit 8 1 Abs. 2 Nr. 12
BauNVO
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Grunflache gemald 8 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB
Flache fir Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft gemaR 8 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

x Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung des kommunalen Bebauungsplans A
mil-Rieder-Strale / An den Teichen ~
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Gesetzliche Grundlagen

x Die 3. FNP-Anderung wurde nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017(BGBI. IS. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBI. | S. 2939) durchgefuhrt.

x Die Umweltprifung ist durch BauGB-Vorschriften als Regelverfahren fur grundsétz-
lich alle Bauleitplane erforderlich.

X Gemal 8 2 Abs. 4 BauGB wurde eine  Umweltprifung durchgefihrt, in der die vo-
raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wurden.

x Im Umweltbericht gemalR § 2 a BauGB erfolgte hierzu die erforderliche Beschrei-
bung und Bewertung.

Ziele des Umweltschutzes

X Gesetzliche Vorgaben und Restriktionen insbesondere des Immissionsschutzes, des
Bodenschutzes und des Natur- und Landschaftsschutzes sind bei der Planaufstel-
lung zu beachten und anzuwenden.

X Es befindet sich ein gemal § 30 BNatschG und § 21 SachsNatschG geschitztes
Biotop in Teilen der Flache 2, die zur Grinflache gedndert werden soll.

Landesentwicklungsplan LEP 2013 und Regionalpléne

x Das Anderungsverfahren wird unter Beriicksichtigung der Belange der tiberge-
ordneten Landes- und Regionalplanung durchgefinhrt.

x Es befinden sich im Geltungsbereich der FNP-Anderung sowohl Teile eines Vor-
rang- als auch ein Vorbehaltsgebiet flr Arten- und Biotopschutz

x Die vorliegende Planung dient dazu, in Oberwiesenthal an der regionalen Ver-
bindungs- und Entwicklungsachse die Weiterentwicklung der besonderen Ge-
meindefunktion Tourismus zu fordern.

Landschaftsplan

x Ein Landschaftsplan liegt im Entwurfsstand 09/2007 vor.

X Ziel des Landschaftsplanes fir den Standort: Die Erhaltung und Pflege von Berg-
wiesen, Erhaltung und Pflege extensiver Feucht- und Nassgrinlander sowie der
Erhalt und die Pflege von Griinland frischer Standorte (extensiv, sind als Ent-
wicklungsziele angegeben).
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Zusammenfassende Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Insgesamt waren folgende Flachen zu bewerten:
X Ein Sondergebiet
x Eine Grinflache

Baugebiet Umweltzustand Auswirkungen der Planung

Basisszenario Bauphase Betriebsphase

SO Ferienhaus und Apartment

Griunflache

Tabelle 8 Zusammenfassung

Geringe Auswirkungen Mittlere Auswirkungen Erhebliche Auswirkungen

Eingriffe in Boden, Natur- und Landschaftshaushalt

x Eingriffe in den Boden, die Natur und oder den Landschaftshaushalt sind auf
der Flache 1 (Sondergebiet Ferienhaus und Apartmentanlage ) zu erwarten.

x Die Planénderung bereitet einen ausgleichspflichtigen Eingriff vor 2 diese Ein-
griffe sind entsprechend 88 1a und 9 Abs. la BauGB zu minimieren, auszuglei-
chen bzw. zu ersetzen.

X Madglichkeiten zur Minimierung des Eingriffs bestehen vor allem in einer mog-
lichst geringen Versiegelung der Bau-, Neben- und Parkstellflachen und durch
Pflanz- und Erhaltungsmaf3nahmen. Konkrete MalRnahmen zur Minimierung des
Eingriffs sind im verbindlichen Bebauungsplanverfahren festzuschreiben.

X Biotop- und funktionsbezogene Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen sind im B-
Plan festzusetzen, dabei ist das Schutzgut Boden durch vorrangige Flachen-
sparmaflinahmen zu berucksichtigen.

Anderweitige Planungsmdglichkeiten und Standortalternativen

X Standortalternativen bestehen infolge der topografischen und stadtstrukturel-
len Gegebenheiten, der Eigentumsverhaltnisse sowie durch andere Gegeben-
heiten in der Stadt nicht. Eine Starkung touristischer Potenziale entspricht auch
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung.

x Die Null-Variante hatte zur Folge, dass das Vorhaben nicht umgesetzt werden
kdnnte und ein Eingriff in die Landschaft ausbliebe.
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Anlage 1

Steckbrief Nr. 13
Historische Kulturlandschaft besonderer Eigenart
A:LHVHQODQGVFKDIW XP 2EHUZLI

Kurzcharakterisierung der Kulturlandschaftselemente

und Hinweise und Empfehlungen fur die Entwicklung
Stand 2014

Autorenschaft
Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung
Institut fir Landschaftsarchitektur
Fakultat Architektur der TU Dresden
01062 Dresden Ha



Wiesenlandschaft um Oberwiesenthal

Nummer:

13

Gemeinde(n):

Oberwiesenthal

Landkreis:

Erzgebirge

Vielfalt historischer Kultur- | Dominanz eines markanten Besondere assoziative

landschaftselemente auf
engem Raum

Einzelobjektes

Bedeutung des Gebietes

Wiese mit Rotstrau3gras, im Hintergrund Fichtelberg

Sprungschanzen am Skihang

9RQ GLFKWHQ :DOGAIFKHQ GHU HUJJHELUJLVFKHQ +/KHQODJHQ DQ GHU *UHQ]H |X 7VFKH
QDKPH GHV |[VWOLFKHQ %HUHLFKV VLQG QDKH]X GLH NRPSOHWWHQ JUHLAIFKHQ GHV *HE

FKLHQ O
LHWHYV P

Als Sichtraum-Dominante Uberragt der Fichtelberg, mit 1214m 0. NN hdchster
Punkt Sachsens, den umgebenden Landschaftsraum. Der Berg ist deutlich er-
kennbar am charakteristischen Fichtelberghaus mit Turm. Der Berg wird lediglich
vom benachbarten Keilberg auf tschechischer Seite um 30m Héhendifferenz
*EHUUDJW 'LH :LHVHQAIFKHQ OLHJHQ DP QLFKW §
gehoren teilweise zu den im Frihjahr, Sommer und Herbst freiliegenden Pisten
des grofdten Abfahrtsskigebietes Sachsens. Es handelt sich um charakteristi-
sche Erzgebirgswiesen mit einem grofRen Bestand an Rotstraul3gras. Der Kurort
2EHUZLHVHQWKDO EH¢{QGHW VLFK LQ 7DOODJH GH
noch um 900m G. NN und ist somit hochstgelegene Stadt Deutschlands. Touristi-
sche Potenziale und der Bekanntheitsgrad durch den Wintersport kénnen fiir die
JDQI]MIKULJH 6DLVRQ JHQXW]W ZHUGHQ

Erzgebirgsbergwiesen sind in ihrer Zusammensetzung so charakteristisch, dass
sie eine grofRe Raumbindung entfalten. Durch ihre Seltenheit und ihren Ortsbe-
]1XJ VLQG VLH LQ LKUHP 8UVSUXQJ XQEHGLQJW ]X

somit vor Verbuschung zu schiitzen. Zudem sollte die Erhaltung Gber Schutz-
malnahmen gestitzt werden. Oberwiesenthal sollte als Ort an seiner Attrakti-
YLWIW XQG VHLQHQ $QJHERWHQ I«U JUHL]JHLWP|JQ
das Interesse von Anreisenden auf sich zu ziehen.

HZDOGHWHQ )X%H GHV %HUJH

V OHLFKW ZHOOLJHQ 5HOLHIV

Am hochsten Punkt Sachsens

HUKDOWHQ +LHU]X HPS_;HKOW
YRQ LOQWHQVLYHQ 1XW]XQJHQ DE]JXVHKHQ XQG VLH H[WHQVLY ]X EHZLUWVFKDIWHQ XQG

LFKNHLWHQ DUEHLWHQ XP QD

Blick vom Turm, rechts Keilberg mit Turm

XQG

DEHU LP

HV VLFK

FK ZLH Y




	Vorlage 1 eingefügt
	3_Feststellungbeschluss  3.FNP-Ä
	Anlage 1 zu TOP 3 STR ö.

